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Umfang des Versicherungsschutzes

Aus dem Antrag, dem Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
ergibt sich die Art der Versicherung sowie für welche Risiken oder 
Tätigkeiten jeweils Versicherungsschutz besteht.

1 Gegenstand der Versicherung

1.1 Grundsatz

1.1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten 
Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen 
eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre-
tenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen 
Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögens-
schaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten 
auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

1.1.2 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die 
Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf 
den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Scha-
denereignis geführt hat, kommt es nicht an.

1.1.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch 
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

 – auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz 
statt der Leistung;

 – wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nach-
erfüllung durchführen zu können;

 – wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen-
standes oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver-
tragsleistung geschuldeten Erfolges;
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 – auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

 – auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung 
der Leistung;

 – wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Er-
satzleistungen.

1.1.4 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestim-
mungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solan-
ge dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwend-
baren Wirtschats-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
 Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepu-
blik Deutschland entgegenstehen.

 Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank-
tionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten 
von Amerika im Hinblick auf den Iran erlassen werden, 
soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvor-
schriften entgegenstehen.

1.2 Produkt-Haftpflicht

1.2.1 Soweit vereinbart, umfasst der Versicherungsschutz die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Per-
sonen-, Sach- und daraus entstandener weiterer Schäden, 
soweit diese durch vom Versicherungsnehmer

 – hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (Luftfahrtpro-
dukte),

 – erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen (Monta-
ge, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Be-
förderung)

 verursacht wurden.

1.2.2 Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, 
in dem der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den 
Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die 
Leistungen ausgeführt hat.

1.2.3 Eingeschlossen sind – in teilweiser Abänderung von Ziffer 
1.1.1, 1.1.3 und 6.1 der Bedingungen – auf Sachmän-
geln beruhende Schadensersatzansprüche Dritter im ge-
setzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus 
entstandener weiterer Schäden, wenn der Versicherungs-
nehmer auf Grund einer Vereinbarung mit seinem Abneh-
mer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, 
Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig 
einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhan-
den sind.

1.2.4 Versichert ist in Abweichung von 1.1.1 die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Ansprüchen aus Vermögensschäden, 
die nach Auslieferung des fertiggestellten Luftfahrzeuges 
an den Käufer und/oder Betreiber zum Zwecke des zivilen 
Flugbetriebes durch ein Grounding verursacht werden, 
soweit das Grounding Folge eines während der Laufzeit 
der Versicherung eingetretenen Personen- und/oder 
Sachschadens ist. Diese Vermögensschäden werden dabei 
wie Sachschäden behandelt. Der Versicherungsfall ist der 
Ausspruch des Grounding der gesetzlich für die Überwa-
chung der Flugsicherheit zuständigen Stelle.

1.2.4.1 Als Grounding gilt die von der gesetzlich für die Überwa-
chung der Flugsicherheit zuständigen Stelle ausgespro-
chene Erklärung der vorübergehenden oder dauerhaften 
Luftuntüchtigkeit eines Luftfahrzeugs, weil für mehr als 
ein Luftfahrzeug die Lufttüchtigkeit beeinträchtigt wird 
oder werden kann, nachdem in einem gleichen oder an-
deren Luftfahrzeugtyp, aber mit gleichem Einzel-/Bauteil, 
ein Herstellungs-, Material- oder sonstiger Fehler bzw. 
Mangel entdeckt wurde oder ein entsprechender Ver-
dacht dafür besteht.

1.2.4.2 Nicht als Grounding gilt die Aberkennung der Lufttüch-
tigkeit durch die gesetzlich für die Überwachung der 
Flugsicherheit zuständigen Stelle, wenn die operationelle 
Lebensdauer des Luftfahrzeugs oder Teilen davon erreicht 
oder überschritten wurde.

1.2.4.3 Der Versicherer ersetzt, unter Abzug ersparter Aufwen-
dungen, den während der von der gesetzlich für die Über-
wachung der Flugsicherheit zuständigen Stelle festgelegten 
Dauer des Groundings eingetretenen Ausfallschaden und 

den zu dessen Minderung in dieser Zeit geleisteten Auf-
wand durch Ersatzbeschaffung anderer gleichartiger oder 
gleichwertiger Luftfahrzeuge. Nicht gedeckt sind Kosten 
für die Prüfung und Wiederherstellung der Lufttüchtigkeit 
der betroffenen Luftfahrzeuge z.B. durch Austauschteile.

1.2.5 Für Ansprüche wegen Schäden durch Erzeugnisse, Arbei-
ten oder Leistungen, die vor Inkrafttreten dieses Vertrages 
ausgeliefert bzw. beendet wurden, besteht Versicherungs-
schutz nur nach besonderer Vereinbarung.

1.3 Obhuts-Haftpflicht

 Soweit vereinbart, umfasst der Versicherungsschutz abwei-
chend von Ziff. 6.8.1 u. 6.8.3 die gesetzliche Haftpflicht 
aus Sachschäden an fremden Luftfahrzeugen oder Luftfahr-
zeugteilen, die während der Dauer der Gefahrtragung bzw. 
der Tätigkeit des Versicherungsnehmers eintreten, und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Versichert 
sind das Bodenrisiko und Probe- bzw. Abnahmeflüge.

2 Leistungen der Versicherung

2.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft-
pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatz-
ansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers 
von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.

 Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer auf Grund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches 
zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer 
hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, 
die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des 
Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, 
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch 
ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

 Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungs-
nehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer fest-
gestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizu-
stellen.

2.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwick-
lung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzan-
sprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Na-
men des Versicherungsnehmers abzugeben.

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechts-
streit über Schadensersatzansprüche gegen den Versi-
cherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung 
bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit auf seine Kosten 
im Namen des Versicherungsnehmers.

2.3 Die Versicherung umfasst auch die mit Einverständnis des 
Versicherers aufgewendeten Kosten der Verteidigung in 
einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren, das we-
gen einer Tat eingeleitet wurde, die einen unter den Ver-
sicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge 
haben kann.

2.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicher-
ter das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu 
zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Aus-
übung dieses Rechts bevollmächtigt.

3 Begrenzung der Leistung

3.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssum-
men begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Ver-
sicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige 
Personen erstreckt. Sofern nicht anders vereinbart, sind 
die Entschädigungsleistungen des Versicherers aus der 
Produkthaftpflichtversicherung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres insgesamt auf das Einfache der 
vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.

3.2 Mehrere während der Wirksamkeit des Vertrages eintre-
tende Versicherungsfälle

 – aus der gleichen Ursache, z. B. aus dem gleichen Kon-
struktions-, Produktions- oder Instruktions-Fehler, es 
sei denn, es besteht zwischen den mehreren gleichen 
Ursachen kein innerer Zusammenhang, oder
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 – aus Lieferung solcher Erzeugnisse, die mit den gleichen 
Mängeln behaftet sind,

 gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein 
Versicherungsfall und in dem Zeitpunkt eingetreten, in 
dem das erste dieser Schadenereignisse eingetreten ist.

3.3 Beseitigt der Versicherungsnehmer einen ersatzpflichti-
gen Schaden selbst, werden nur Selbstkosten ohne Ge-
winnanteil ersetzt.

3.4 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

3.5 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus 
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt 
der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versi-
cherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

3.6 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Ren-
tenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert 
der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug 
etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall 
noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, 
so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versi-
cherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert 
der Rente vom Versicherer erstattet.

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung über den Versiche-
rungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles.

 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versi-
cherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteili-
gen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versiche-
rungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen 
verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, wer-
den die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von 
der Versicherungssumme abgesetzt.

 Über die Berechnungsmethode des Kapitalwertes der 
Rente erteilt der Versicherer auf Verlangen Auskunft.

3.7 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung 
oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers 
scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung 
an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleis-
tung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

3.8 Der Versicherer ist von seiner Leistungspflicht befreit, 
wenn ihm ein Versicherungsfall – unbeschadet sonstiger 
Obliegenheiten – später als drei Jahre nach Beendigung 
des Versicherungsvertrages gemeldet wird.

4 Örtlicher Geltungsbereich

 Der Versicherungsschutz umfasst nur inländische Be-
triebsstätten. Der Versicherungsschutz gilt für Versiche-
rungsfälle auf der ganzen Welt nach Maßgabe der Ziffer 
5.

5 Auslandsschäden und Versicherungsfälle vor aus-
ländischen Gerichten

5.1 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht nach jeweils 
geltendem Recht wegen im Ausland vorkommender Ver-
sicherungsfälle bzw. für Ansprüche, die vor ausländischen 
Gerichten geltend gemacht werden.

 Ausgenommen hiervon bleiben Versicherungsfälle, die in 
den USA, US-Territorien und Kanada vorkommen bzw. bei 
Gerichten in diesen Ländern geltend gemacht werden.

5.2 Ist Versicherungsschutz in Abweichung von 5.1 Satz 2 für 
Versicherungsfälle in den USA, US-Territorien oder Kanada 
bzw. für Ansprüche, die vor Gerichten in diesen Ländern 
geltend gemacht werden, vereinbart, gilt zusätzlich:

 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden als 
Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.

 Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und 
Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch 

Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. 
Dies gilt auch dann, wenn diese Kosten auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind.

5.3 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungs-
nehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durch-
führung von Arbeiten betraut worden sind.

5.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Euro-
päischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die 
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewie-
sen ist.

6 Ausschlüsse

 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, besteht 
kein Versicherungsschutz für

6.1 Ansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen 
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers hinausgehen.

 Dieser Ausschluss gilt nicht für im Rahmen der Ziffer 1.2.3 
versicherter Vereinbarungen bestimmter Eigenschaften 
von Erzeugnissen, Arbeiten und Leistungen bei Gefahr-
übergang, für die der Versicherungsnehmer verschul-
densunabhängig im gesetzlichen Umfang einzustehen 
hat.

6.2 Ansprüche wegen Sachschäden, welche durch Abwässer 
entstehen.

6.3 Ansprüche, die daraus hergeleitet werden, dass gelieferte 
Sachen oder Arbeiten mit einem Rechtsmangel behaftet 
sind (z.B. Schäden aus der Verletzung von Patenten, ge-
werblichen Schutzrechten, Urheberrechten, Persönlich-
keitsrechten, Verstößen in Wettbewerb und Werbung).

6.4 Ansprüche wegen Schäden durch Erzeugnisse/Materi-
alien, die für den vorgesehenen Verwendungszweck nicht 
zugelassen oder nicht ausreichend nach den anerkannten 
Regeln der Technik oder in sonstiger Weise erprobt waren.

6.5 Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige 
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

6.6 Ansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Über-
mittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, so-
weit es sich handelt um Schäden aus

 – Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 
oder Veränderung von Daten,

 – Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

 – Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus-
tausch,

 – Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch Personen verur-
sacht werden, die für die schadenursächlichen Tätigkeiten 
nicht im Besitz aller vorgeschriebenen Erlaubnisse und er-
forderlichen Berechtigungen waren.

6.8 Ansprüche wegen Schäden

6.8.1 an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer die-
se Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch 
verbotene Eigenmacht erlangt hat, oder sie Gegenstand 
eines besonderen Verwahrungsvertrages sind;

6.8.2 für Ansprüche an vom Versicherungsnehmer hergestellten 
oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistun-
gen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Lei-
stung liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Scha-
denursache in einem mangelhaften Ein-zelteil der Sache 
oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Be-
schädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung 
führt. Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, 
wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versiche-
rungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen 
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oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernom-
men haben.

6.8.3 für Ansprüche an fremden Luftfahrzeugen oder Luftfahr-
zeugteilen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn die Schäden durch eine gewerbliche oder 
berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers (z. B. Be-
arbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung) entstanden 
sind.

6.8.4 Abweichend von Ziff. 6.8.2 und 6.8.3 beschränkt sich der 
Ausschluss auf diejenigen Teile einer Baugruppe (tech-
nische Einheit), die unmittelbar Gegenstand der Herstel-
lung, Lieferung oder Tätigkeit waren. Ist ein Luftfahrzeug 
als Ganzes Gegenstand der Tätigkeit, sind nur Schäden 
an denjenigen Teilen ausgeschlossen, auf die unmittelbar 
eingewirkt wurde.

 Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 6.8.1 
und 6.8.3 in der Person von Angestellten, Arbeitern, Be-
diensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Ver-
sicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der 
Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versiche-
rungsnehmer als auch für die durch den Versicherungs-
vertrag etwa mitversicherten Personen.

6.9 Ansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder 
mittelbarem Zusammenhang stehen

6.9.1 mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. von radio-
aktiven Substanzen emittierte Alpha-, Beta- und Gamma-
strahlen sowie Neutronen oder in Teilchenbeschleunigern 
erzeugte Strahlen) sowie mit Laser- und Maserstrahlen;

6.9.2 mit jeglicher explosiven nuklearen Baugruppe oder Teilen 
davon.

6.10 Ansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung ein-
schließlich Lärms, Schäden durch Vibration, durch elek-
trische oder elektromagnetische Einflüsse und aller sich 
daraus ergebenden weiteren Schäden.

 Dieser Ausschluss gilt nicht für Haftpflichtansprüche we-
gen Schäden durch Feuer, Explosion, Zusammenstoß, 
Absturz oder eine registrierte Notsituation eines Luft-
fahrzeugs während des Fluges, die einen ungewöhnlichen 
Flugzustand bewirkt.

6.11 Ansprüche wegen Schäden, die gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß Umwelt-
schadensgesetz oder anderer auf der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen 
Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt 
auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem 
Dritten auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche 
Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch ge-
nommen wird.

 Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprü-
che erhalten, die auch ohne Bestehen des Umwelt-
schadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen 
Umsetzungsgesetzen bereits auf Grund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts ge-
gen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden 
könnten.

 Dieser Ausschluss gilt nicht für Haftpflichtansprüche we-
gen Schäden durch Umwelteinwirkung, die durch vom 
Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Pro-
dukte, durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Aus-
führung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten 
bzw. Übergabe des Produktes entstehen.

6.12 Ansprüche wegen Schäden

6.12.1 von Angehörigen des Versicherungsnehmers, soweit Leis-
tungspflicht eines Sozialversicherungsträgers oder eines 
öffentlich rechtlichen Versorgungsträgers besteht, ferner 
wegen Sachschäden.

6.12.2 zwischen mehreren Versicherungsnehmern,

6.12.3 des Versicherungsnehmers gegen Mitversicherte,

6.12.4 der Mitversicherten untereinander,

6.12.5 von unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern 
nicht rechtsfähiger Handelsgesellschaften,

6.12.6 von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen des pri-
vaten oder öffentlichen Rechts sowie nicht rechtsfähiger 
Vereine,

6.12.7 von Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.

 Die Ausschlüsse unter 6.12.3 - 6.12.7 erstrecken sich auch 
auf Haftpflichtansprüche aus Schadenfällen von Angehö-
rigen der dort genannten Personen.

 Als Angehörige gelten die mit dem Versicherungsnehmer 
bei Schadeneintritt in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Ehegatten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, 
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, 
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern 
und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, 
auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und 
Kinder miteinander verbunden sind).

6.13 Ansprüche wegen Schäden, die zusammenhängen mit

6.13.1 Kriegs-, Bürgerkriegsereignissen, anderen feindseligen 
Handlungen, Streik, Aussperrung, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Arbeitsunruhen und Terror- oder Sabotageakten.

 Der Versicherungsnehmer kann aber trotzdem Ansprüche 
im Rahmen dieser Versicherung geltend machen, wenn 
der Schaden ausschließlich infolge eines unter der Police 
gedeckten fehlerhaften Erzeugnisses oder einer fehler-
haften Arbeit oder Leistung eingetreten ist;

6.13.2 jeder Explosion einer Kriegswaffe unter Anwendung ato-
marer Kernspaltung und/oder Kernfusion oder sonstiger 
Strahlungseinwirkung;

6.13.3 Verfügungen von Hoher Hand oder jeder sonstigen ho-
heitlichen Tätigkeit. Ziffer 1.2.4 bleibt unberührt.

6.14 Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbe-
sondere "punitive" oder "examplary damages".

6.15 Ansprüche wegen Schäden an oder durch Prototypen, 
-teilen.

6.16 Ansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich 
herbeigeführt, oder dadurch verursacht haben, dass sie 
in Kenntnis von deren Mangelhaft- oder Schädlichkeit 
Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder Arbeiten oder 
sonstige Leistungen erbracht haben.

6.17 Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch be-
wusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen 
Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers herbeigeführt haben.

6.18 Ansprüche wegen Kosten, die in Zusammenhang mit 
einem Rückruf geltend gemacht werden.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

7 Beginn des Versicherungsschutzes

7.1 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versiche-
rungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag recht-
zeitig im Sinne von Ziffer 8.1 zahlt.

7.2 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versiche-
rungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils 
vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

8 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster 
oder einmaliger Beitrag

8.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird – wenn nichts an-
deres vereinbart ist – unverzüglich nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt 
als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbei-
trags.

8.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem spä-
teren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst 
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ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch ei-
nen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurde. Das gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

8.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. 
Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat.

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folge-
beitrag

9.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitrags-
zeitraums fällig.

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Ver-
sicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angege-
benen Zeitpunkt erfolgt.

9.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.

9.3 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten 
in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die minde-
stens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist 
nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 
angibt, die nach den Ziffern 9.4 und 9.5 mit dem Fristab-
lauf verbunden sind.

9.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem 
Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, 
wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 9.3 
darauf hingewiesen wurde.

9.5 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 
er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforde-
rung nach Ziffer 8.3 darauf hingewiesen hat.

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den an-
gemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versi-
cherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung 
und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein 
Versicherungsschutz.

10 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschrift-
mandat

10.1 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto ver-
einbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versi-
cherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht 
widerspricht.

10.2 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, 
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie 
unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zah-
lungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

10.3 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil 
der Versicherungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat 
widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus 
anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag wieder-
holt nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer 
berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschrift-
verfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist 
zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er 
vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert wor-
den ist.

11 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der 

 Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Ver-
zug ist.

 Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Bei-
tragszahlung verlangen.

12 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versi-
cherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur An-
spruch auf den Teil des Beitrages, der der abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht.

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung

13 Dauer und Ende des Vertrages

 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angege-
bene Zeit abgeschlossen.

 Der Vertrag erlischt zu dem dort genannten Zeitpunkt, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf. Für eine Vertrags-
verlängerung ist eine ausdrückliche schriftliche Vereinba-
rung mit dem Versicherer erforderlich.

14 Wegfall des versicherten Risikos

 Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft weg-
fallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Ri-
siken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte 
erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken 
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem 
er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

15 Kündigung nach Versicherungsfall

15.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, 
wenn

 – vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet 
wurde oder

 – dem Versicherungsnehmer oder im Fall der Pflichtver-
sicherung dem Versicherer eine Klage über einen unter 
den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch 
gerichtlich zugestellt wird.

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform 
spätestens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung 
oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

15.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens je-
doch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirk-
sam wird.

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

16 Kündigung nach Risikoerhöhung auf Grund Ände-
rung oder Erlass von Rechtsvorschriften

 Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der 
Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem 
der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

17 Vorvertragliche Anzeigenpflichten des Versiche-
rungsnehmers

17.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefah-
rerhebliche Umstände

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen 
der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den 
Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versiche-
rungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als 
nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme 
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der Versicherer Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. Gefah-
rerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den 
Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag 
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheb-
lichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so 
behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis ge-
habt oder dies arglistig verschwiegen.

17.2 Rücktritt

17.2.1 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrer-
heblichen Umständen berechtigen den Versicherer vom 
Versicherungsvertrag zurückzutreten.

17.2.2 Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter 
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.

 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrläs-
siger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätte.

17.2.3 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un-
vollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für 
den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch 
in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht argli-
stig verletzt hat.

 Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelau-
fenen Vertragszeit entspricht.

17.3 Kündigungsrecht

 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versi-
cherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

17.4 Rückwirkende Vertragsanpassung

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf 
Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestand-
teil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 
mehr als 10% oder schließt der Versicherer die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
fristlos kündigen.

17.5 Ausübung der Rechte des Versicherers

 Der Versicherer muss die ihm nach den Ziffern 17.2 bis 
17.4 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schrift-
lich geltend machen. Dabei hat er die Umstände anzu-
geben, auf die er seine Erklärung stützt. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der 
Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangt.

 Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 17.2 
bis 17.4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 

gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer 
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

 Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 17.2 bis 
17.4 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannte.

17.6 Anfechtung

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der An-
fechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklä-
rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

18 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falles

 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb 
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit 
die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen In-
teressen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem 
Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders ge-
fahrdrohend.

19 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungs-
falles

19.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzan-
sprüche erhoben wurden.

19.1.1 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Ermittlungsver-
fahren eingeleitet, Anklage erhoben, ein Strafbefehl, ein 
Ordnungswidrigkeitsbescheid oder ein Mahnbescheid er-
lassen, ist dies dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, 
auch wenn der Versicherungsfall selbst bereits gemeldet 
wurde.

19.1.2 Macht ein Geschädigter einen Anspruch gegenüber dem 
Versicherungsnehmer geltend, ist dieser zur Anzeige in-
nerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs 
verpflichtet.

19.1.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch ge-
richtlich geltend gemacht, die Prozesskostenhilfe bean-
tragt oder wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat 
er dies außerdem unverzüglich anzuzeigen. Das gleiche 
gilt im Fall eines Arrestes, einer einstweiligen Verfügung 
oder eines Beweissicherungsverfahrens.

19.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter Beach-
tung der Weisungen des Versicherers nach Möglichkeit 
für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sor-
gen und alles zu tun, was zur Aufklärung des Schaden-
falles dient, sofern ihm dabei nichts Unbilliges zugemutet 
wird. Er hat den Versicherer bei der Abwehr der Ansprü-
che sowie bei der Schadenermittlung und -regulierung 
zu unterstützen, ihm ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadenberichte zu erstatten, alle Umstände, welche auf 
den Schadenfall Bezug haben, mitzuteilen und alle nach 
Ansicht des Versicherers für die Beurteilung des Schaden-
falles erheblichen Schriftstücke einzusenden.

19.3 Kommt es zum Prozess über einen Haftpflichtanspruch, 
überlässt der Versicherungsnehmer die Prozessführung dem 
Versicherer, erteilt dem vom Versicherer bestellten oder be-
zeichneten Anwalt Vollmacht und gibt alle von diesem oder 
dem Versicherer für nötig erachteten Aufklärungen. Gegen 
Mahnbescheide oder Verfügungen von Verwaltungsbehör-
den auf Schadensersatz hat er, ohne die Weisung des Ver-
sicherers abzuwarten, fristgemäß Widerspruch zu erheben 
oder die erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen.

19.4 Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, ohne Zu-
stimmung des Versicherers einen Haftpflichtanspruch 
ganz oder zum Teil oder vergleichsweise anzuerkennen 
oder zu befriedigen. Tut er dies dennoch, ist der Versiche-
rer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, 
dass der Versicherungsnehmer nach den Umständen die 
Befriedigung oder Anerkennung nicht ohne offenbare 
Unbilligkeit verweigern konnte.

19.5 Wenn der Versicherungsnehmer infolge veränderter 
Verhältnisse das Recht erlangt, die Aufhebung oder 
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 Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, ist er 
verpflichtet, dieses Recht in seinem Namen vom Versiche-
rer ausüben zu lassen. Die Bestimmungen unter Ziffer 2 
bis 4 finden entsprechende Anwendung.

19.6 Der Versicherer ist bevollmächtigt, im Rahmen der 
 Deckungssumme alle ihm zur Beilegung oder Abwehr von 
Ansprüchen zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im 
Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

20 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

20.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus die-
sem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu er-
füllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos 
kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheits-
verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte.

20.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich ver-
letzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungs-
schutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen.

 Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

 Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegen-
heit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen.

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ur-
sächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, 
ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 20.1 zustehendes Kün-
digungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

21 Mitversicherte Personen

21.1 Der Versicherungsschutz umfasst auch die persönliche ge-
setzliche Haftpflicht

21.1.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und sol-
cher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des 
versicherten Betriebes oder eines Teils desselben angestellt 
hat, in dieser Eigenschaft

21.1.2 der übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in 
Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versi-
cherungsnehmer verursachen.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschä-
den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle oder Berufskrank-
heiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem 
Sozialgesetzbuch VII handelt.

21.1.3 aus der Beauftragung von Subunternehmen/Zulieferern; 
nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der Subunter-
nehmer/Zulieferer und ihrer Beauftragten.

21.2 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Bestimmungen 
sind auf die mitversicherten Personen entsprechend anzu-
wenden.

21.3 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist 
neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegen-
heiten verantwortlich.

22 Abtretungsverbot

 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Fest-
stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetre-
ten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschä-
digten Dritten ist zulässig.

23 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenände-
rung

23.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklä-
rungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder 
an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

23.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenser-
klärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzuge-
ben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die 
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung 
des Versicherungsnehmers.

23.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Ge-
werbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 
23.2 entsprechende Anwendung.

24 Verjährung

24.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allge-
meinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

24.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der 
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Ent-
scheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform 
zugeht.

25 Zuständiges Gericht

25.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-
sicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungs-
nehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 
der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

25.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem 
Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine 
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch 
nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsneh-
mers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partner-
schaftsgesellschaft ist.

25.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zustän-
digen Niederlassung.

26 Anzuwendendes Recht

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Der Versicherung liegen die Luftfahrt Produkt-Haftpflichtversiche-
rungs-Bedingungen (LPHB 2009) zugrunde. In Ergänzung und 
teilweiser Abänderung der Ziffern 1.1.1 und 1.2.1 der LPHB 2009 
umfasst der Versicherungsschutz auch die in den Ziffern 1 ff. ge-
nannten Vermögenschäden, sofern

–  diese vom Versicherungsnehmer durch Herstellung oder Lie-
ferung von Teilen für Luftfahrzeuge (Erzeugnisse) verursacht 
 wurden und

–  die Erzeugnisse im Zeitpunkt der Auslieferung durch den Versi-
cherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für 
den Bau von Luftfahrzeugen sowie den Einbau in Luftfahrzeuge 
bestimmt waren.

Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der 
Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den Verkehr gebracht  hat.

1 Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungs- 
schäden

1.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadensersatzansprüche 
Dritter wegen der in Ziffer 1.2 genannten Vermögensschä-
den infolge Mangelhaftigkeit von Gesamtprodukten  Dritter, 
die durch eine aus tatsächlichen oder  wirtschaftlichen 
Gründen nicht trennbare Verbindung, Vermischung oder 
Verarbeitung von mangelhaft hergestellten oder geliefer-
ten Erzeugnissen mit anderen Produkten entstanden sind. 
Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können sowohl 
 solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter 
sein, die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. 
 Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung 
der vom Versicherungsnehmer hergestellten oder geliefer-
ten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen stehen Mängeln in 
der Herstellung oder Lieferung gleich.

 Versicherungsschutz besteht insoweit auch – teilweise ab-
weichend von Ziffern 1.1.1 und 1.1.3 LPHB 2009 – für auf 
Sachmängeln beruhende Schadensersatzansprüche Dritter 
im gesetzlichen Umfang, wenn der Versicherungsnehmer 
aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über 
bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse dafür verschul-
densunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahr-
übergang vorhanden sind.

1.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadensersatzansprüche 
 wegen

1.2.1 der Beschädigung oder Vernichtung der anderen Produkte, 
soweit hierfür nicht bereits Versicherungsschutz nach Zif-
fer 1.2 der LPHB 2009 besteht;

1.2.2 anderer für die Herstellung der Gesamtprodukte aufgewen-
deter Kosten mit Ausnahme des Entgeltes für die mangel-
haften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers;

1.2.3 Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zu-
mutbare Nachbearbeitung der Gesamtprodukte oder für 
eine andere Schadenbeseitigung. Der Versicherer ersetzt 
diese Kosten in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für 
die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zum Verkaufs-
preis der Gesamtprodukte (nach Nachbearbeitung oder 
anderer Schadenbeseitigung) steht;

1.2.4 weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangenen Gewinnes), 
weil die Gesamtprodukte nicht oder nur mit einem Preis-
nachlass veräußert werden können. Der Versicherer ersetzt 
diese Vermögensnachteile in dem Verhältnis nicht, in dem 

das Entgelt für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zu 
dem Verkaufspreis steht, der bei mangelfreier Herstellung oder 
Lieferung der Erzeugnisse des Versicherungsnehmers für die 
Gesamtprodukte zu erzielen gewesen wäre;

1.2.5 der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar 
entstandenen Kosten durch den Produktionsausfall, der aus 
der Mangelhaftigkeit der Gesamtprodukte herrührt. An-
sprüche wegen eines darüber hinausgehenden Schadens 
durch den Produktionsausfall sind nicht versichert.

2 Weiterver- oder -bearbeitungsschäden

2.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadensersatzansprüche 
Dritter wegen der in Ziffer 2.2 genannten Vermögensschä-
den infolge Weiterverarbeitung oder -bearbeitung mangel-
haft hergestellter oder gelieferter Erzeugnisse, ohne dass eine 
Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung mit anderen 
Produkten stattfindet. Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung 
können sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch 
Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des Versicherungsneh-
mers enthalten. Mängel bei der Beratung über die An- oder 
Verwendung der vom Versicherungsnehmer hergestellten 
oder gelieferten Erzeugnisse sowie Falsch lieferungen stehen 
Mängeln in der Herstellung oder Lieferung gleich.

 Eingeschlossen sind – in teilweiser Abänderung von Ziffern 
1.1.1 und 1.1.3 LPHB 2009 – auf Sachmängeln beruhende 
Schadensersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinba-
rung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften 
seiner Erzeugnisse dafür verschuldensunabhängig einzuste-
hen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

2.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadensersatzansprüche 
 wegen

2.2.1 Kosten für die Weiterverarbeitung oder -bearbeitung der 
mangelhaften Erzeugnisse mit Ausnahme des Entgeltes für 
die mangelhaften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, 
sofern die verarbeiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse un-
veräußerlich sind;

2.2.2 Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zu-
mutbare Nachbearbeitung der weiterverarbeiteten oder  
bearbeiteten Erzeugnisse oder für eine andere Schaden-
beseitigung. Der Versicherer ersetzt diese Kosten in dem 
Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des 
Versicherungsnehmers zum Verkaufspreis der weiterverar-
beiteten oder  bearbeiteten Erzeugnisse (nach Nachbear-
beitung oder anderer Schadenbeseitigung) steht;

2.2.3 weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangenen Gewin-
nes), weil die weiterverarbeiteten oder bearbeiteten Er-
zeugnisse nicht oder nur mit einem Preisnachlass veräußert 
werden können. Der Versicherer ersetzt diese Vermögens-
nachteile in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die 
Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zu dem Verkaufs-
preis steht, der bei mangelfreier Herstellung oder Lieferung 
der Erzeugnisse des Versicherungsnehmers nach Weiterver-
arbeitung oder -bearbeitung zu erwarten gewesen wäre.

3 Aus- und Einbaukosten 

3.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadensersatzansprü-
che Dritter wegen der in Ziffern 3.2 und 3.3 genannten 

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die  
Erweiterte Produkt-Haftpflichtversicherung von Herstellungs- und  
Handelsbetrieben von Luftfahrzeugteilen (LePHB 2015)

Insgesamt gilt: Im Rahmen der nachfolgenden Besonderen Bedingungen besteht Versicherungsschutz nur nach beson-
derer Vereinbarung.
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Vermögensschäden infolge Mangelhaftigkeit von Gesamt-
produkten Dritter die durch den Einbau, das Anbringen, 
Verlegen oder Auftragen von mangelhaft hergestellten 
oder gelieferten Erzeugnissen entstanden sind. Erzeugnis-
se im Sinne dieser Regelung können sowohl solche des 
Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die 
Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. Mängel 
bei der Beratung über die An- oder Verwendung der vom 
Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Er-
zeugnisse sowie Falschlieferungen stehen Mängeln in der 
Herstellung oder Lieferung gleich.

 Eingeschlossen sind – in teilweiser Abänderung von Ziffern 
1.1.1 und 1.1.3 LPHB 2009 – auf Sachmängeln beruhende 
Schadensersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinba-
rung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften 
seiner Erzeugnisse dafür verschuldensunabhängig einzu-
stehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

3.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadensersatzansprüche 
 wegen

3.2.1 Kosten für den Austausch mangelhafter Erzeugnisse (nicht 
jedoch von deren Einzelteilen), d. h. Kosten für das Aus-
bauen, Abnehmen, Freilegen oder Entfernen mangelhafter 
Erzeugnisse und das Einbauen, Anbringen, Verlegen oder 
Auftragen mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Pro-
dukte Dritter. Vom Versicherungsschutz ausgenommen 
bleiben die Kosten für die Nach- und Neulieferung man-
gelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter.

3.2.2 Kosten für den Transport mangelfreier Erzeugnisse oder 
mangelfreier Produkte Dritter mit Ausnahme solcher an 
den Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versi-
cherungsnehmers. Sind die Kosten für den direkten Trans-
port vom Versicherungsnehmer bzw. vom Dritten zum Ort 
des Austausches geringer als die Kosten des Transportes 
vom Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versi-
cherungsnehmers zum Ort des Austausches, sind nur die 
Kosten des Direkttransportes versichert.

3.3 Ausschließlich für die in Ziffer 3.2 genannten Kosten be-
steht in Erweiterung der Ziffer 3.1 – und insoweit abwei-
chend von Ziffer 1.1.3 LPHB 2009 – Versicherungsschutz 
auch dann, wenn sie zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht 
zur Neulieferung oder zur Beseitigung eines Mangels des 
Erzeugnisses des Versicherungsnehmers von diesem oder 
seinem Abnehmer aufgewendet werden.

3.4 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Versicherungs-
nehmer die mangelhaften Erzeugnisse selbst eingebaut 
oder montiert hat oder in seinem Auftrag, für seine Rech-
nung oder unter seiner Leitung hat einbauen oder montie-
ren lassen; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass die Mangelhaftigkeit nicht aus dem Einbau, 
der Montage oder Montageleitung, sondern ausschließlich 
aus der Herstellung oder Lieferung resultiert.

3.5 Einzelteileaustausch

 Sofern im Versicherungsschein besonders verein-
bart, gilt:

 In Erweiterung zu Ziffer 3.1 bis 3.3 besteht Versicherungs-
schutz auch für gesetzliche Ansprüche Dritter wegen

3.5.1 Kosten für den Austausch mangelhafter Einzelteile von 
Erzeugnissen des Versicherungsnehmers, die in Gesamt-
produkte Dritter eingebaut, angebracht, verlegt oder auf-
getragen worden sind (mit Ausnahme der Kosten für die 
Nach- und Neulieferung mangelfreier Einzelteile).

 Im Falle des Austausches mangelhafter Einzelteile im Sinne 
der Ziffer 3.5.1 besteht Versicherungsschutz auch für die 
Kosten des Transportes nach- oder neugelieferter Einzelteile 
mit Ausnahme solcher an den Erfüllungsort der ursprüngli-
chen Lieferung des Versicherungsnehmers. Sind die Kosten 
für den direkten Transport vom Versicherungsnehmer zum 
Ort des Austausches geringer als die Kosten des Transportes 
vom Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versi-
cherungsnehmers zum Ort des Austausches, sind nur die 
Kosten des Direkttransportes versichert;

3.5.2 Kosten der Reparatur mangelhafter Erzeugnisse des Versi-
cherungsnehmers im eingebauten Zustand;

3.5.3 Kosten für andere Mangelbeseitigungsmaßnahmen an 
mangelhaften Erzeugnissen des Versicherungsnehmers, die 
in Gesamtprodukte Dritter eingebaut, angebracht, verlegt 
oder aufgetragen worden sind;

3.5.4 Kann der Mangel des Gesamtproduktes durch verschiedene 
der in den Ziffern 3.5.1, 3.5.2 und 3.5.3 genannten Maß-
nahmen beseitigt werden, besteht Versicherungsschutz nur 
in Höhe der günstigsten versicherten Kosten. Im Falle einer 
Reparatur oder anderen Mangelbeseitigungsmaßnahmen 
im Sinne der Ziffer 3.5.2 und 3.5.3 ersetzt der Versicherer 
die daraus entstandenen Kosten darüber hinaus in dem 
Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des 
Versicherungsnehmers zum Verkaufspreis der Gesamtpro-
dukte (nach Reparatur oder anderer Mangelbeseitigungs-
maßnahme) steht.

Der Ausschluss gem. Ziffer 3.4 findet auch in Fällen der Ziffer 3.5 
Anwendung.

4 Prüf- und Sortierkosten (nur versichert, sofern im 
Versicherungsschein ausdrücklich vereinbart)

Besteht Versicherungsschutz nach den vorangehenden Ziffern 1 
bis 3, gilt:

4.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadensersatzansprüche 
Dritter wegen der in Ziffern 4.2 und 4.3 genannten Vermö-
gensschäden infolge der Überprüfung von Produkten der 
Dritten auf Mängel, wenn die Mangelhaftigkeit einzelner 
Produkte bereits festgestellt wurde und aufgrund ausrei-
chenden Stichprobenbefundes oder sonstiger nachweisba-
rer Tatsachen gleiche Mängel an gleichartigen Produkten 
zu befürchten sind. Die Überprüfung muss der Feststellung 
dienen, welche der Produkte mit Mangelverdacht tatsäch-
lich mangelhaft sind und bei welchen dieser Produkte die 
nach den Ziffern 1 bis 3 versicherten Maßnahmen zur Man-
gelbeseitigung erforderlich sind. Produkte im Sinne dieser 
Regelung sind solche, die aus oder mit Erzeugnissen des 
Versicherungsnehmers hergestellt, be- oder verarbeitet 
wurden.

4.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadensersatzansprüche we-
gen Kosten der Überprüfung der Produkte mit Mangel-
verdacht. Zur Überprüfung gehört auch ein notwendiges 
Vorsortieren zu überprüfender und Aussortieren von über-
prüften Produkten sowie das infolge der Überprüfung er-
forderliche Umpacken der betroffenen Produkte.

4.3 Ist jedoch zu erwarten, dass die Kosten der Überprüfung 
der Produkte mit Mangelverdacht zzgl. der nach Ziffern 
1 bis 3 gedeckten Kosten auf Basis der festgestellten oder 
nach objektiven Tatsachen anzunehmenden Fehlerquote 
höher sind, als die nach Ziffern 1 bis 3 gedeckten Kosten 
im Falle der tatsächlichen Mangelhaftigkeit aller Produkte 
mit Mangelverdacht, so beschränkt sich der Versicherungs-
schutz auf die Versicherungsleistungen nach Ziffern 1 bis 3. 
In diesen Fällen oder wenn eine Feststellung der Mangel-
haftigkeit nur durch Zerstörung des Produktes möglich ist, 
bedarf es keines Nachweises, dass die Produkte mit Man-
gelverdacht tatsächlich Mängel aufweisen.

 Ist eine Feststellung der Mangelhaftigkeit nur nach Aus-
bau der Erzeugnisse möglich und wäre bei tatsächlicher 
Mangelhaftigkeit der Austausch dieser Erzeugnisse die not-
wendige Mangelbeseitigungsmaßnahme nach Ziffer 3, so 
beschränkt sich der Versicherungsschutz ebenfalls auf die 
Versicherungsleistungen nach Ziffer 3. Auch in diesen Fällen 
bedarf es keines Nachweises, dass die Produkte mit Man-
gelverdacht tatsächlich Mängel aufweisen.

 Sofern Ziffer 3.5 und Ziffer 4 ausdrücklich verein-
bart sind, gilt:

 Entsprechendes gilt für den Fall, dass eine Feststellung 
der Mangelhaftigkeit nur nach Ausbau von Einzelteilen 
der  Erzeugnisse möglich ist und bei tatsächlicher Mangel-
haftigkeit der Austausch dieser Einzelteile die notwendige 
Mangelbeseitigungsmaßnahme nach Ziffer 3.5 wäre.

4.4 Ausschließlich für die in Ziffern 4.2 und 4.3 genannten Kos-
ten besteht in Erweiterung der Ziffer 4.1 – und insoweit 
abweichend von Ziffern 1.1 und 1.2 LPHB 2009 – Versi-
cherungsschutz auch dann, wenn sie zur Erfüllung einer 
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gesetzlichen Pflicht zur Neulieferung oder zur Beseitigung 
eines Mangels des Erzeugnisses des Versicherungsnehmers 
von diesem oder seinem Abnehmer aufgewendet werden.

5 Risikoabgrenzungen

5.1 Nicht versicherte Tatbestände

 Nicht versichert sind

5.1.1 Ansprüche, soweit diese nicht in den vorangegangenen 
Ziffern 1 ff. ausdrücklich mitversichert sind,

 –  auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz 
statt der Leistung;

 –  wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nach-
besserung durchführen zu können;

 –  wegen des Ausfalles der Nutzung des Vertragsgegenstan-
des oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleis-
tung geschuldeten Erfolges;

 –  auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

 –  auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung 
der Leistung;

 –  wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Er-
satzleistungen.

 Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche 
handelt;

5.1.2 im Rahmen der Versicherung gem. Ziffer 1 ff. Ansprüche 
wegen Folgeschäden (z. B. Betriebsunterbrechung oder 
Produktionsausfall), soweit diese nicht in den Ziffer 1 ff. 
ausdrücklich mitversichert sind.

5.2 Ausschlüsse

 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche 

5.2.1 wegen Schäden aus Garantien oder aufgrund sonstiger 
vertraglicher Haftungserweiterungen, soweit es sich nicht 
um im Rahmen der Ziffern 1.1 Abs. 2, 2.1 Abs. 2 und 
3.1 Abs. 2 versicherte Vereinbarungen bestimmter Eigen-
schaften von Erzeugnissen, Arbeiten und Leistungen bei 
Gefahrübergang handelt, für die der Versicherungsneh-
mer verschuldensunabhängig im gesetzlichen Umfang 
einzustehen hat;

5.2.2 wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versi-
cherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital 
mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheit lichen 
unternehmerischen Leitung stehen, geltend gemacht 
 werden.

5.2.3 Auf die Ausschlüsse in Ziffer 6 LPHB 2009, die weiterhin 
Gültigkeit haben, wird besonders hingewiesen.

6 Zeitliche Begrenzung

6.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Folgen aller Versiche-
rungsfälle, die dem Versicherer nicht später als 3 Jahre nach 

Beendigung des Versicherungsvertrages gemeldet werden. 
Unberührt bleiben die vertraglichen  Anzeigeobliegenheiten.

6.2 Für Ansprüche wegen Schäden durch Erzeugnisse des Ver-
sicherungsnehmers, die vor Inkrafttreten dieses Versiche-
rungsvertrages ausgeliefert wurden, besteht Versicherungs-
schutz nur bei besonderer Vereinbarung.

7 Versicherungsfall 

7.1 Versicherungsfall ist das während der Wirksamkeit des Ver-
trages eingetretene Schadenereignis gemäß Ziffer 1.1.2 
LPHB 2009. Bei Ziffern 3.3 und 4.4 ist es für den Versi-
cherungsfall – abweichend von Ziffer 1.1.1 LPHB 2009 – 
unerheblich, dass es sich nicht um Haftpflichtansprüche 
 handelt.

7.2 Der Versicherungsfall tritt ein bei:

7.2.1 Ziffer 1 im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder 
Verarbeitung der Erzeugnisse;

7.2.2 Ziffer 2 im Zeitpunkt der Weiterbearbeitung oder -verarbei-
tung der Erzeugnisse;

7.2.3 Ziffer 3 im Zeitpunkt des Einbaus, Anbringens, Verlegens 
oder Auftragens der Erzeugnisse;

7.2.4 Ziffer 4 in den für Ziffern 1 bis 3 vorgenannten Zeitpunk-
ten, je nachdem, mit welcher dieser Ziffern die in Ziffer 4 
geregelte Überprüfung – sofern Prüf- und Sortierkosten be-
sonders vereinbart sind – in Zusammenhang steht.

7.3 Ziffer 3.2 LPHB 2009 bleibt von den vorstehenden Regelun-
gen unberührt.

8 Erhöhungen und Erweiterungen des Risikos 

8.1 Der Versicherungsnehmer hat wesentliche Erhöhungen 
oder Erweiterungen des Produktions- oder Tätigkeitsum-
fanges zwecks Vereinbarung neuer Beiträge und Überprü-
fung der Bedingungen unverzüglich anzuzeigen.

8.2 Kommt der Versicherungsnehmer dieser Anzeigepflicht 
nicht nach, so verdoppeln sich etwaige vereinbarte Selbst-
behalte (siehe Ziffer 10) in Schadenfällen, die mit solchen 
Erhöhungen oder Erweiterungen oder mit neu entstande-
nen Risiken in Zusammenhang stehen.

9 Versicherungssumme

Die vereinbarte Versicherungssumme der Erweiterten Produkt-Haft-
pflichtversicherung für Vermögensschäden steht im Rahmen der in 
den LPHB 2009 vereinbarten Versicherungssumme für Sachschä-
den zur Verfügung. Diese Versicherungssumme steht je Schaden-
ereignis und insgesamt für alle Schadenereignisse eines Versiche-
rungsjahres einmal zur Verfügung.

10 Selbstbehalt

Der Versicherungsnehmer hat sich bei jedem Versicherungsfall an 
den versicherten Schäden mit dem/den im Versicherungsschein 
genannten Betrag/Beträgen selbst zu beteiligen.
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Identität des Versicherers

Name: AachenMünchener Versicherung AG 
Anschrift: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen 
Rechtsform: Aktiengesellschaft 
Sitz: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen 
Handelsregister: Registergericht Aachen – HR B 1043 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Giovanni Liverani

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

AachenMünchener Versicherung AG 
AachenMünchener-Platz 1 
52064 Aachen

vertreten durch den Vorstand: Christoph Schmallenbach, Vorsit-
zender; Helmut Gaul, Ulrich Rieger

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die AachenMünchener Versicherung AG betreibt alle Arten der 
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen Ver-
sicherungen aufgeführten Versicherungsbedingungen, die in den 
entsprechenden Registern dieser Produktunterlagen enthalten sind: 

• Luftfahrt-Produkt- und Obhutshaftpflichtversicherung

 Luftfahrt Produkt-Haftpflichtversicherungs-Bedingungen 
(LPHB 2009)

• Erweiterte Luftfahrt-Produkthaftpflichtversicherung

 Erweiterte Luftfahrt-Produkthaftpflichtversicherungs-Bedin-
gungen (LePHB 2014)

Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung unserer Leistung

In unseren Produktübersichten haben wir Sie bereits näher über Art 
und Umfang der jeweiligen Versicherung informiert. 

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis-
tungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag 
für diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung 
unserer Leistungen sind in den maßgeblichen Versicherungsbedin-
gungen geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Verträge einschließlich aller 
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Raten-
zahlungszuschlag ergibt sich aus dem Antrag. 

Zahlung, Erfüllung und Zahlweise der Beiträge

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes, fällig.

Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, richtet sich nach der 
im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jährlich). Ist 
die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, sorgen Sie 
bitte für entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzeitig, 
wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster 
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Es gelten die 
ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als 
gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate 
ganz oder teilweise in Verzug gerät.

Bei halbjährlicher Zahlweise beträgt der Ratenzuschlag 3 %, bei 
vierteljährlicher Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %. 
Monatliche Zahlung setzt ein zu unseren Gunsten erteiltes SEPA-
Lastschriftmandat voraus. Entfällt diese Voraussetzung nachträg-
lich, gilt vierteljährliche Zahlweise vereinbart.

Nähere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen des jeweils gewählten Produktes zu finden.

Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschließlich der im 
Antrag genannten Beiträge behalten für die Dauer von drei Mona-
ten nach ihrer Aushändigung Gültigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang 
des Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerklä-
rung durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; 
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. Innerhalb dieser Frist 
können wir Ihren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen 
innerhalb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Eine ausführliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht 
finden Sie im Antrag. 

Beendigung des Vertrages, Kündigungsmöglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kündigen. Verträge von mindestens einjähriger 
Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch 
 einen Vertragspartner gekündigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit 
von mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des 
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. 

Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem 
jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Textform zuge-
gangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekündigt werden, insbesondere 

• im Versicherungsfall 

• bei Obliegenheitsverletzung

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen.

Anwendbares Recht 

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhält-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Verwendete Sprache 
Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher 
Sprache.

Außergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren

Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind?

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Ihrem Anliegen oder Ihrer Be-
schwerde direkt bei Ihrer Kundenservice-Direktion. Die Adresse und 

FK 708-IVN 0418

Kundeninformationen
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Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschreiben zu Ihrem Versi-
cherungsschein. Darüber hinaus können Sie sich auch über unsere 
Internetseite an uns wenden:

www.amv.de/LobundKritik

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu lösen sein, schreiben 
Sie bitte unserem Vorstand:

Vorstand der AachenMünchener Versicherung AG, 
52054 Aachen

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Anliegen oder 
Ihre Beschwerde klären werden.

Sie können Ihre Beschwerde auch an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn,

richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Ent-
scheidung in einzelnen Streitfällen nicht verbindlich.

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon 
unberührt.

Wir möchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kundenservice 
ist ausgezeichnet – Ihre Anliegen nehmen wir sehr ernst.
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Datenschutzhinweise

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
 personenbezogenen Daten durch die AachenMünchener Versiche-
rung AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht  zustehenden 
 Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

AachenMünchener Versicherung AG
AachenMünchener-Platz 1
52064 Aachen
Telefon: 0241 456-0 
Fax: 0241 456-4510 
E-Mail: service@amv.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter 
der o.g. Adresse mit dem Zusatz Datenschutzbeauftragter oder per 
E-Mail unter: 

datenschutzbeauftragter@amv.de 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Be-
stimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ 
(Code of Conduct Datenschutz) verpflichtet, die die oben genannten 
Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie 
im Internet unter https://www.amv.de/datenschutz abrufen. 

Fordern Sie Informationen z. B. zu unserem Unternehmen oder zu 
Produkten oder Leistungen unseres Unternehmens an, benötigen wir 
die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für die Bearbeitung Ihres 
Anliegens. Falls Sie eine Beratung wünschen, benötigen wir Ihre An-
gaben zur Weitergabe an unseren Vertriebspartner.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die 
von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Ver-
trages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. 
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir die-
se  Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur 
 Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benö-
tigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall einge-
treten und wie hoch der Schaden ist.

Die Bearbeitung Ihres Anliegens bzw. der Abschluss und die 
Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Er-
stellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Ent-
wicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener 
 Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) 
DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener 
Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Unfallversi-
cherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach 
Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statis tiken mit 
diesen Datenkategorien, geschieht dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 
2 j)  DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. Eine erteilte Einwilligung kann  jederzeit 
widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungs-
erklärungen, die gegebenenfalls vor der Geltung der DSGVO, also vor 
dem 25.05.2018, uns gegenüber erteilt worden sind.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns 
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein:

–  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

–  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte sowie für 
Markt- und Meinungsumfragen,

–  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; insbesondere 
 nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf 
Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten 
oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen 
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versi-
cherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich 
sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer 
zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder 
den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, 
dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner be-
sonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei 
der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln 
Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung 
unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 
Nähere Informationen können Sie von unserem Rückversicherer, der 
Generali Deutschland AG, Adenauerring 7, 81737  München erhalten.

Vermittler/Vermögensberater:
Soweit sich im Rahmen der Bearbeitung Ihres Anliegens die Notwen-
digkeit zur Einbeziehung eines Vermittlers/Vermögensberaters ergibt, 
verarbeitet Ihr Vermittler/Vermögensberater die zum Abschluss und 
zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags- und Vertrags-
daten. Gleiches gilt, wenn Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsver-
träge von einem Vermittler/Vermögensberater betreut werden. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden 
Vermittler/Vermögensberater, soweit diese die Informationen zu Ihrer 
Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleis-
tungsangelegenheiten benötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die 
in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein 
Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren 
Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur 
zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen 
Kundenservice, zur Vertrags- und Schadenbearbeitung, für In- und 
Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein 
Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienst-
leisterliste auf der CD bzw. in den Unterlagen, die Sie vor Antrag-
stellung erhalten haben, sowie in der jeweils aktuellen Version im 
Internet unter https://www.amv.de/datenschutz finden Sie die Unter-
nehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns 
eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur 
vorübergehende Geschäftsbeziehungen  bestehen, können Sie der 
Übersicht auf der CD bzw. in den Unterlagen, die Sie vor Antragstel-
lung erhalten haben, sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer 
Internetseite unter https://www.amv.de/datenschutz entnehmen.

Weitere Empfänger:

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 
Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetz-
licher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbe-
hörden oder Strafverfolgungsbehörden).



– 19 –TA 16 180517

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben 
 genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt wer-
den, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen  geltend gemacht 
werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu 
 dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nach-
weis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus 
dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwä-
schegesetz. Die Speicherfristen  betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer  Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von 
Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
 maschinenlesbaren Format  zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter  Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus 
Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die 
 Datenverarbeitung sprechen. 

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf 

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informations-
system (HIS) der informa HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68, 
65205 Wiesbaden zur Sachverhaltsaufklärung bei der Schaden-
prüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. 
Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit 
dem HIS erforderlich.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur 
Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung) bzw. bei Eintritt des Versicherungsfalls ggf. zu überprüfen 
und bei Bedarf zu ergänzen, können wir im dafür erforderlichen Um-
fang personenbezogene Daten mit dem von Ihnen im Antrag benann-
ten früheren Versicherer austauschen.

Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, 
fragen wir in der Kfz-Versicherung bei einer Auskunftei, der Infoscore 
Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden 
 Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens 
ab.

Datenübermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, dann tun wir dies 
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemes-
senes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemes-
sene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne 
 Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vor-
handen sind.
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I. EINLEITUNG

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versiche-
rer in Deutschland. Ihm gehören über 450 Mitgliedsunternehmen an. 
Diese bieten als Risikoträger Risikoschutz und Unterstützung sowohl 
für private Haushalte als auch für Industrie, Gewerbe und öffentliche 
Einrichtungen. Der Verband setzt sich für alle die Versicherungswirt-
schaft betreffenden Fachfragen und für ordnungspolitische Rahmen-
bedingungen ein, die den Versicherern die optimale Erfüllung ihrer 
Aufgaben ermöglichen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in 
 großem Umfang personenbezogene Daten der Versicherten zu ver-
wenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung 
erhoben, verarbeitet und genutzt, um Versicherte zu beraten und zu 
betreuen sowie um das zu versichernde Risiko einzuschätzen, die 
Leistungspflicht zu prüfen und Versicherungsmissbrauch im Interesse 
der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen können 
dabei heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Da-
tenverarbeitung erfüllen.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz 
der Privatsphäre sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind für 
die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der 
Versicherten zu gewährleisten. Alle Regelungen müssen nicht nur im 
Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzricht-
linie, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und aller bereichs-
spezifischen Vorschriften über den Datenschutz stehen, sondern die 
beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpflichten 
sich darüber hinaus, den Grundsätzen der Transparenz, der Erforder-
lichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenvermeidung und -spar-
samkeit in besonderer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunter-
nehmen die folgenden Verhaltensregeln für den Umgang mit den 
personenbezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen 
für die Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards 
und fördern die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen. 
Die für die Mitgliedsunternehmen zuständigen Aufsichtsbehörden 
 haben den Verhaltensregeln zugestimmt. Daraufhin sind sie dem Ber-
liner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit als für den 
GDV zuständige Aufsichtsbehörde nach § 38 a Bundesdatenschutz-
gesetz unterbreitet und von ihm als mit dem geltenden Datenschutz-
recht vereinbar erklärt worden. Die Mitgliedsunternehmen des GDV, 
die diesen Verhaltensregeln gemäß Artikel 30 beitreten, verpflichten 
sich damit zu deren Einhaltung. 

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Unter-
nehmen die Gewähr bieten, dass Datenschutz- und Datensicher-
heitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten und 
Dienstleistungen berücksichtigt werden. Der GDV versichert seine 
Unterstützung bei diesem Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen 
weisen ihre Führungskräfte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte 
werden über die Verhaltensregeln informiert.

Darüber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusätzliche Einwilli-
gungen möglichst entbehrlich gemacht werden. Grundsätzlich sind 
solche nur noch für die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten 
personenbezogener Daten – wie Gesundheitsdaten – sowie für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung 
oder der Markt- und Meinungsforschung erforderlich. Für die Verar-
beitung von besonders sensiblen Arten personenbezogener Daten 
– wie Gesundheitsdaten – hat der GDV gemeinsam mit den zustän-
digen Aufsichtsbehörden Mustererklärungen mit Hinweisen zu deren 
Verwendung erarbeitet. Die beigetretenen Unternehmen sind von den 
Datenschutzbehörden aufgefordert – angepasst an ihre Geschäfts-
abläufe –, Einwilligungstexte zu verwenden, die der Musterklausel 
entsprechen.

Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergänzen die 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes für die Versicherungs-
branche. Als Spezialregelungen für die beigetretenen Mitgliedsunter-
nehmen des GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personen -
bezogener Daten, welche die Unternehmen im Zusammenhang mit 
der Begründung, Durchführung, Beendigung oder Akquise von Ver-
sicherungsverträgen sowie zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 
vornehmen.

Da die Verhaltensregeln geeignet sein müssen, die Datenverarbeitung 
aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie möglichst allge-
meingültig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, dass die ein-
zelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifischen Regelungen 
konkretisieren. Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz- 
und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Darüber 
hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit 
datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. für besonders sensible Daten 
wie Gesundheitsdaten oder für die Verarbeitung von Daten im Inter-
net, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche 
besonders datenschutzfreundlichen Regelungen getroffen oder be-
stehen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden spezielle Vereinba-
rungen oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Verfah-
rensweisen, behalten diese selbstverständlich auch nach dem Beitritt 
zu diesen Verhaltensregeln ihre Gültigkeit.

Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberührt bleiben die Vorschriften 
zu Rechten und Pflichten von Beschäftigten der Versicherungswirt-
schaft.

II. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Für die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen des 
Bundes datenschutzgesetzes. Darüber hinaus sind:

Unternehmen:
die diesen Verhaltensregeln beigetretenen Mitgliedsunternehmen des 
GDV, soweit sie das Versicherungsgeschäft als Erstversicherer be-
treiben,

Versicherungsverhältnis: 
Versicherungsvertrag einschließlich der damit im Zusammenhang ste-
henden rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisse,

Betroffene:
Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft 
verarbeitet werden,

Versicherte:
•  Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unter-

nehmens,

•  versicherte Personen einschließlich der Teilnehmer an Gruppenver-
sicherungen,

Antragsteller:
Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf 
Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhängig davon, 
ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,

weitere Personen:
außerhalb des Versicherungsverhältnisses stehende Betroffene, wie Ge-
schädigte, Zeugen und sonstige Personen, deren Daten das Unterneh-
men im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung oder Been-
digung eines Versicherungsverhältnisses erhebt, verarbeitet und nutzt,

Datenerhebung:
das Beschaffen von Daten über die Betroffenen,

Datenverarbeitung:
Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personen-
bezogener Daten,
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Datennutzung:
jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um 
Verarbeitung handelt,

Automatisierte Verarbeitung:
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten un-
ter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Stammdaten:
die allgemeinen Kundendaten der Versicherten: Name, Adresse, Ge-
burtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Versicherungsnummer(n) 
und vergleichbare Identifikationsdaten sowie Kontoverbindung, 
Telekommunikationsdaten, Werbesperren, Werbeeinwilligung und 
 Sperren für Markt- und Meinungsforschung,

Dienstleister:
andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufga-
ben für das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragnehmer:
andere Unternehmen oder Personen, die weisungsgebunden im Auf-
trag des Unternehmens personenbezogene Daten erheben, verarbei-
ten oder nutzen,

Vermittler:
selbstständig handelnde natürliche Personen (Handelsvertreter) und 
Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter oder -makler im 
Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungs-
verträge vermitteln oder abschließen.

III. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1 Geltungsbereich

(1) Die Verhaltensregeln gelten für die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Ver-
sicherungsgeschäft durch die Unternehmen. Dazu gehört neben dem 
Versicherungsverhältnis die Erfüllung gesetzlicher Ansprüche, auch 
wenn ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder 
nicht mehr besteht.

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschrif-
ten des Bundesdatenschutzgesetzes.

Art. 2 Grundsatz 

(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
 Daten erfolgt grundsätzlich nur, soweit dies zur Begründung, Durch-
führung oder Beendigung eines Versicherungsverhältnisses erforder-
lich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines Antrags, zur Beurteilung 
des zu versichernden Risikos, zur Erfüllung der Beratungspflichten 
nach § 6 VVG, zur Prüfung einer Leistungspflicht und zur internen 
Prüfung des fristgerechten Forderungsausgleichs. Sie erfolgt auch 
zur Missbrauchsbekämpfung oder zur Erfüllung gesetzlicher Ver-
pflichtungen oder zu Zwecken der Werbung sowie der Markt- und 
Meinungsforschung.

(2) Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen 
der den Betroffenen bekannten Zweckbestimmung verarbeitet oder 
genutzt. Eine Änderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung er-
folgt nur, wenn sie rechtlich zulässig ist und die Betroffenen darüber 
informiert wurden oder wenn die Betroffenen eingewilligt haben.

Art. 3  Grundsätze zur Qualität der Datenerhebung, -verarbeitung 
und -nutzung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezogenen Daten 
in rechtmäßiger und den schutzwürdigen Interessen der Betroffenen 
entsprechender Weise zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.

(2) Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung richtet sich an 
dem Ziel der Datenvermeidung und Datensparsamkeit aus, insbeson-
dere werden die Möglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudony-
misierung genutzt, soweit dies möglich ist, und der Aufwand nicht 
unverhältnismäßig zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei ist 
die Anonymisierung der Pseudonymisierung vorzuziehen.

(3) Die verantwortliche Stelle trägt dafür Sorge, dass die vorhandenen 
personenbezogenen Daten richtig und auf dem aktuellen Stand ge-
speichert sind. Es werden angemessene Maßnahmen dafür getroffen, 
dass nicht zutreffende oder unvollständige Daten berichtigt, gelöscht 
oder gesperrt werden.

(4) Die Maßnahmen nach Absatz 3 Satz 2 werden dokumentiert. 
Grundsätze hierfür werden in das Datenschutzkonzept der Unterneh-
men aufgenommen (Artikel 4 Absatz 2).

Art. 4 Grundsätze der Datensicherheit

(1) Zur Gewährleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen 
technisch-organisatorischen Maßnahmen entsprechend dem Stand 
der Technik getroffen. Dabei sind Maßnahmen zu treffen, die geeignet 
sind zu gewährleisten, dass

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen 
 können (Vertraulichkeit),

2. personenbezogene Daten während der Verarbeitung unversehrt, 
vollständig und aktuell bleiben (Integrität),

3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und 
ordnungsgemäß verarbeitet werden können (Verfügbarkeit),

4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet 
werden können (Authentizität),

5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen 
Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Revisionsfähigkeit),

6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten vollständig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind, dass 
sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können (Transparenz).

Das sind insbesondere die in der Anlage zu § 9 Satz 1 BDSG enthal-
tenen Maßnahmen.

(2) Die in den Unternehmen veranlassten Maßnahmen werden in ein 
umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz- und 
-sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung der be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird. 

Art. 5 Einwilligung

(1) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten, insbesondere Daten über die Gesundheit, auf eine Ein-
willigung sowie – soweit erforderlich – auf eine Schweigepflichtentbin-
dungserklärung der Betroffenen gestützt wird, stellt das Unternehmen 
sicher, dass diese auf der freien Entscheidung der Betroffenen beruht, 
wirksam und nicht widerrufen ist.

(2) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten von Minderjährigen auf eine Einwilligung sowie – soweit 
erforderlich – auf eine Schweigepflichtentbindungserklärung gestützt 
wird, werden diese Erklärungen von dem gesetzlichen Vertreter ein-
geholt. Frühestens mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden 
 diese Erklärungen bei entsprechender Einsichtsfähigkeit des Minder-
jährigen von diesem selbst eingeholt. 

(3) Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung können jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ist die Einwilligung 
zur Durchführung des Vertrages oder der Schadensabwicklung erfor-
derlich, ist ein Widerruf nach den Grundsätzen von Treu und Glauben 
ausgeschlossen oder führt dazu, dass die Leistung nicht erbracht 
werden kann. Diese Beschränkung der Widerrufsmöglichkeit gilt nicht 
für mündlich erteilte Einwilligungen.

(4) Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einholende 
Vermittler stellt sicher und dokumentiert, dass die Betroffenen zuvor 
über die verantwortliche(n) Stelle(n), den Umfang, die Form und den 
Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung sowie die 
Möglichkeit der Verweigerung und die Widerruflichkeit der Einwilli-
gung und deren Folgen informiert sind.

(5) Grundsätzlich wird die Einwilligung in Schriftform gemäß § 126 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches eingeholt. Soll die Einwilligung zusam-
men mit anderen Erklärungen erteilt werden, wird sie so hervorgeho-
ben, dass sie ins Auge fällt. Im Falle besonderer Umstände, z. B. in 
Eilsituationen oder wenn der Kommunikationswunsch von den Betrof-
fenen ausgegangen ist, und wenn die Einholung einer Einwilligung auf 
diesem Wege im besonderen Interesse der Betroffenen liegt, kann die 
Einwilligung auch in anderer Form als der Schriftform, z. B. in Textform 
oder mündlich erteilt werden. 

(6) Wird die Einwilligung mündlich eingeholt, ist dies zu dokumentieren 
und den Betroffenen mit der nächsten Mitteilung schriftlich oder in 
Textform, wenn dies dem Vertrag oder der Anfrage des Betroffenen 
entspricht, zu bestätigen. Wird die Bestätigung in Textform erteilt, 
muss der Inhalt der Bestätigung unverändert reproduzierbar in den 
Herrschaftsbereich des Betroffenen gelangt sein.

(7) Eine Einwilligung kann elektronisch erteilt werden, wenn der Erklä-
rungsinhalt schriftlich oder entsprechend Absatz 6 Satz 2 in Textform 
bestätigt wird. Bei elektronischen Einwilligungen zum Zwecke der 
Werbung kann die Bestätigung entfallen, wenn die Einwilligung pro-
tokolliert wird, die Betroffenen ihren Inhalt jederzeit abrufen können 
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und die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden kann. Bei sonstigen elektronischen Einwilligungen, insbeson-
dere zum Zwecke eines Vertragsabschlusses, kann die Bestätigung 
entfallen, wenn die Abgabe der Erklärung protokolliert wird und der 
Inhalt vor der Abgabe der Erklärung zum Vertragsschluss unverändert 
reproduzierbar in den Herrschaftsbereich der Betroffenen gelangt ist, 
zum Beispiel durch einen Download, und die Betroffenen unmittelbar 
danach den Erhalt und die Lesbarkeit, etwa durch Anklicken eines 
Feldes, versichert haben.

(8) Die Bestätigung der Einwilligung zu Werbezwecken in mündlicher 
oder in elektronischer Form erfolgt spätestens mit der nächsten Mit-
teilung. Sonstige mündlich oder elektronisch erteilte Einwilligungen 
werden zeitnah bestätigt.

Art. 6 Besondere Arten personenbezogener Daten

(1) Besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne des Bundes-
datenschutzgesetzes (insbesondere Angaben über die Gesundheit) 
werden grundsätzlich mit Einwilligung der Betroffenen nach Artikel 5 
und – soweit erforderlich – aufgrund einer Schweigepflichtentbindung 
erhoben, verarbeitet oder genutzt. In diesem Fall muss sich die Ein-
willigung ausdrücklich auf diese Daten beziehen. 

(2) Darüber hinaus werden besondere Arten personenbezogener  Daten 
auf gesetzlicher Grundlage erhoben, verarbeitet oder genutzt. Dies ist 
insbesondere dann zulässig, wenn es zur Gesundheitsvorsorge bzw. 
-versorgung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der privaten Kranken-
versicherungsunternehmen erforderlich ist oder wenn es zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche – auch 
im Rahmen eines Rechtsstreits – erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen 
am Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder  Nutzung überwiegt.

IV. DATENERHEBUNG

Art. 7  Datenerhebung bei den Betroffenen, Informationspflichten 
und -rechte und Erhebung von Daten weiterer Personen

(1) Personenbezogene Daten werden grundsätzlich bei den Betrof-
fenen unter Berücksichtigung von §§ 19, 31 VVG selbst erhoben.

(2) Die Unternehmen stellen sicher, dass die Betroffenen über die 
Identität der verantwortlichen Stelle (Name, Sitz), die Zwecke der 
 Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung und die Kategorien von 
Empfängern unterrichtet werden. Diese Informationen werden vor 
oder spätestens bei der Erhebung gegeben, es sei denn, die Betrof-
fenen haben bereits auf andere Weise Kenntnis von ihnen erlangt.

(3) Die Betroffenen werden auf ihre in Abschnitt VIII festgelegten 
 Rechte hingewiesen.

(4) Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Ver-
haltensregeln werden nur erhoben, wenn dies zur Begründung, Durch-
führung oder Beendigung des Versicherungsverhältnisses erforderlich 
ist und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung überwiegender 
schutzwürdiger Interessen dieser Personen bestehen.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen

(1) Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 werden Daten nur dann  ohne 
Mitwirkung der Betroffenen erhoben, wenn dies zur Begründung, 
Durchführung oder Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
 erforderlich ist oder die Erhebung bei den Betroffenen einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung überwiegender schutzwürdiger Interessen 
der Betroffenen bestehen, insbesondere wenn der Versicherungs-
nehmer bei Gruppenversicherungen zulässigerweise die Daten der 
versicherten Personen oder bei Lebensversicherungen die Daten der 
Bezugsberechtigten angibt.

(2) Die Erhebung von Gesundheitsdaten bei Dritten erfolgt – soweit 
erforderlich – mit wirksamer Schweigepflichtentbindungserklärung 
der Betroffenen und nach Maßgabe des § 213 VVG.

(3) Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mitwirkung 
der Betroffenen erhebt, stellt sicher, dass die Betroffenen anlässlich 
der ersten Speicherung über diese, die Art der Daten, die Zweck-
bestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die Iden-
tität der verantwortlichen Stelle informiert werden. Die Information 
unterbleibt, soweit die Betroffenen auf andere Weise von der Speiche-
rung Kenntnis erlangt haben, wenn für eigene Zwecke gespeicherte 
Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen sind und eine 
Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle unverhält-
nismäßig ist oder wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder 

ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des überwiegenden rechtli-
chen  Interesses eines Dritten, geheim gehalten werden müssen.

V. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Art. 9  Gemeinsame Verarbeitung von Daten innerhalb der Unter-
nehmensgruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und 
 Finanzdienstleistungsunternehmen angehört, können die Stamm-
daten von Antragstellern und Versicherten sowie Angaben über die 
Art der bestehenden Verträge zur zentralisierten Bearbeitung von 
bestimmten Verfahrensabschnitten im Geschäftsablauf (z. B. Telefo-
nate, Post, Inkasso) in einem von Mitgliedern der Gruppe gemeinsam 
nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen den datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen entsprechen und die Einhaltung dieser Verhaltensregeln 
(insbesondere der Artikel 21 und 22) durch die für das gemeinsame 
Verfahren verantwortliche Stelle gewährleistet ist.

(2) Stammdaten weiterer Personen werden in gemeinsam nutzbaren 
Datenverarbeitungsverfahren nur erhoben, verarbeitet und genutzt, 
soweit dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Dies ist technisch 
und organisatorisch zu gewährleisten.

(3) Abweichend von Absatz 1 können die Versicherungsunternehmen 
der Gruppe auch weitere Daten aus Anträgen und Verträgen anderer 
Unternehmen der Gruppe verwenden. Dies setzt voraus, dass dies 
zum Zweck der Beurteilung des konkreten Risikos eines neuen Ver-
trages vor dessen Abschluss erforderlich ist. Die Betroffenen müssen 
auf das Vorhandensein von Daten in einem anderen Unternehmen der 
Gruppe hingewiesen haben oder erkennbar vom Vorhandensein ihrer 
Daten in einem anderen Unternehmen der Gruppe ausgegangen sein 
sowie in den Datenabruf eingewilligt haben.

(4) Erfolgt eine gemeinsame Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
von Daten gemäß Absatz 1, werden die Versicherten darüber bei Ver-
tragsabschluss oder bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in 
Textform informiert.

(5) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste aller Unternehmen der 
Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und 
macht diese in geeigneter Form bekannt.

(6) Nimmt ein Unternehmen für ein anderes Mitglied der Gruppe 
 Datenerhebungen, -verarbeitungen oder -nutzungen vor, richtet sich 
dies nach Artikel 21 oder 22 dieser Verhaltensrichtlinie. 

Art. 10 Tarifkalkulation und Prämienberechnung

(1) Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von Statistiken 
und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathematischer
Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versicherungs-
fällen  sowie deren Schadenhöhe und entwickelt auf dieser Grundlage 
Tarife. Dazu werten Unternehmen Daten aus Versicherungsverhältnis-
sen ausschließlich in anonymisierter oder – soweit dies für die vorge-
nannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudonymisierter Form aus. 

(2) Eine Übermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft, den Verband der privaten Kranken-
versicherung e.V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
mensübergreifender Statistiken oder zur Tarifkalkulation erfolgt nur in 
anonymisierter oder – soweit erforderlich – pseudonymisierter Form. 
Der Rückschluss auf die Betroffenen ist auszuschließen.

(3) Zur Ermittlung der risikogerechten Prämie werden diese Tarife auf 
die individuelle Situation des Antragstellers angewandt. Darüber hi-
naus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des Antragstellers 
durch spezialisierte Risikoprüfer, z. B. Ärzte, in die Prämienermittlung 
einfließen. Hierzu werden auch personenbezogene Daten verwendet, 
die im Rahmen dieser Verhaltensrichtlinie erhoben worden sind.

Art. 11 Scoring

Für das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen, insbesondere 
§ 28b BDSG.

Art. 12 Bonitätsdaten

Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitätsdaten 
 gelten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen

(1) Entscheidungen, die für die Betroffenen eine negative recht-
liche oder wirtschaftliche Folge nach sich ziehen oder sie erheblich 
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 beeinträchtigen, werden grundsätzlich nicht ausschließlich auf eine 
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt, die 
der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen. Dies wird 
organisatorisch sicher gestellt. Die Informationstechnik wird grund-
sätzlich nur als Hilfsmittel für eine Entscheidung herangezogen, ohne 
dabei deren einzige Grundlage zu bilden. Dies gilt nicht, wenn einem 
Begehren der Betroffenen in vollem Umfang stattgegeben wird. 

(2) Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der Betroffenen 
getroffen werden, wird dies den Betroffenen von der verantwortlichen 
Stelle unter Hinweis auf das Auskunftsrecht mitgeteilt. Auf Verlangen 
werden den Betroffenen auch der logische Aufbau der automatisier-
ten Verarbeitung sowie die wesentlichen Gründe dieser Entschei-
dung mitgeteilt und erläutert, um ihnen die Geltendmachung ihres 
Standpunktes zu ermöglichen. Die Information über den logischen 
Aufbau umfasst die verwendeten Datenarten sowie ihre Bedeutung 
für die  automatisierte Entscheidung. Die Entscheidung wird auf  dieser 
Grundlage in einem nicht ausschließlich automatisierten Verfahren 
 erneut geprüft.

(3) Der Einsatz automatisierter Entscheidungshilfen wird dokumentiert.

Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)*

(1) Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft – mit 
Ausnahme der privaten Krankenversicherer – nutzen ein Hinweis- und 
Informationssystem (HIS) zur Unterstützung der Risikobeurteilung im 
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung 
 sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Der Be-
trieb und die Nutzung des HIS erfolgen nach den Regelungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes zur geschäftsmäßigen Datenerhebung 
und -speicherung zum Zweck der Übermittlung (Auskunftei).

(2) Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben. In 
allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools ge-
trennt verarbeitet: in einem Datenpool für die Abfrage zur Risikoprü-
fung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool für die Abfrage zur 
Leistungsprüfung (L-Pool). Die Unternehmen richten die Zugriffsbe-
rechtigungen für ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und Auf-
gaben getrennt ein.

(3) Die Unternehmen melden bei Vorliegen festgelegter Einmeldekrite-
rien Daten zu Personen, Fahrzeugen oder Immobilien an den Betreiber 
des HIS, wenn ein erhöhtes Risiko vorliegt oder eine Auffälligkeit, die 
auf Versicherungsmissbrauch hindeuten könnte. Vor einer Einmel-
dung von Daten zu Personen erfolgt eine Abwägung der Interessen 
der Unternehmen und des Betroffenen. Bei Vorliegen der festgelegten 
Meldekriterien ist regelmäßig von einem überwiegenden berechtigten 
Interesse des Unternehmens an der Einmeldung auszugehen. Beson-
dere Arten personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheitsdaten, 
werden nicht an das HIS gemeldet.

(4) Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits bei 
Vertragsabschluss in allgemeiner Form über das HIS unter Angabe 
der verantwortlichen Stelle mit deren Kontaktdaten. Sie benachrich-
tigen anlässlich der Einmeldung die Betroffenen über die Art der ge-
meldeten Daten, den Zweck der Meldung, den Datenempfänger und 
den möglichen Abruf der Daten.

(5) Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und 
im Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Auszahlung einer Kapital-
lebensversicherung im Erlebensfall. Der Datenabruf ist nicht die 
 alleinige Grundlage für eine Entscheidung im Einzelfall. Die Informa-
tionen werden lediglich als Hinweis dafür gewertet, dass der Sach-
verhalt einer näheren Prüfung bedarf. Alle Datenabrufe erfolgen 
im automatisierten Abrufverfahren und werden protokolliert für 
Revisions zwecke und den Zweck, stichprobenartig deren Berechti-
gung prüfen zu  können.

(6) Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklärung erforderlich, können 
im Leistungsfall auch Daten zwischen dem einmeldenden und dem 
abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges In-
teresse am Ausschluss der Übermittlung hat. Der Datenaustausch 
wird dokumentiert. Soweit der Datenaustausch nicht gemäß Artikel 15 
erfolgt, werden die Betroffenen über den Datenaustausch informiert. 
Eine Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklärung des 
Sachverhalts dadurch gefährdet würde oder wenn die Betroffenen 
auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) Die im HIS gespeicherten Daten werden spätestens am Ende des 
4. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung für die Einmeldung 
gelöscht. Zu einer Verlängerung der Speicherdauer auf maximal 
10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich 
oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der regulären Speicherzeit 

gemäß Satz 1. Daten zu Anträgen, bei denen kein Vertrag zustande 
gekommen ist, werden im HIS spätestens am Ende des 3. Jahres nach 
dem Jahr der Antragstellung gelöscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt 
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten 
Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklärung von Widersprüchlichkeiten

(1) Ergeben sich bei oder nach Vertragsschluss für den Versicherer 
konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei der Antragstellung oder bei 
Aktualisierungen von Antragsdaten während des Versicherungsver-
hältnisses unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden 
und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde oder dass falsche 
oder unvollständige Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines 
entstandenen Schadens gemacht wurden, nimmt das Unternehmen 
ergänzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen vor, 
soweit dies zur Aufklärung der Widersprüchlichkeiten erforderlich ist. 

(2) Ergänzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen 
zur Überprüfung der Angaben zur Risikobeurteilung bei Antrag stellung 
erfolgen nur innerhalb von fünf Jahren, bei Krankenversicherungen in-
nerhalb von drei Jahren nach Vertragsschluss. Diese Frist kann sich 
verlängern, wenn die Anhaltspunkte für eine Anzeigepflichtverletzung 
dem Unternehmen erst nach Ablauf der Frist durch Prüfung eines in 
diesem Zeitraum aufgetretenen Schadens bekannt werden. Bestehen 
konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Versicherungs nehmer bei der 
Antragstellung vorsätzlich oder arglistig unrichtige oder unvollständige 
Angaben gemacht hat, verlängert sich dieser Zeitraum auf 10 Jahre.

(3) Ist die ergänzende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von be-
sonderen Arten personenbezogener Daten, insbesondere von Daten 
über die Gesundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die Be-
troffenen entsprechend ihrer Erklärung im Versicherungsantrag vor 
 einer Datenerhebung nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und auf ihr 
 Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den Betroffenen wird zuvor 
eine eigenständige Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungs-
erklärung eingeholt.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern 

(1) Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem 
nachfolgenden Versicherer wird zur Erhebung tarifrelevanter oder 
leis tungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Absatz 1 
vorgenommen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben 
 erforderlich sind:

1. bei der Risikoeinschätzung zur Überprüfung von Schadenfrei-
heitsrabatten, insbesondere der Schadensfreiheitsklassen in der 
Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung, 

2. zur Übertragung von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- 
oder Arbeitgeberwechsel,

3. zur Übertragung von Altersrückstellungen in der Krankenversi-
cherung auf den neuen Versicherer,

4. zur Ergänzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller 
oder Versicherten.

In den Fällen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum 
Zweck der Risikoprüfung nur zulässig, wenn die Betroffenen bei 
 Datenerhebung im Antrag über den möglichen Datenaustausch 
und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. Nach einem 
 Datenaustausch zum Zweck der Leistungsprüfung werden die Be-
troffenen über einen erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang 
informiert. Artikel 15 bleibt unberührt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern außerhalb der für 
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
(HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darüber hinaus, soweit dies zur 
Prüfung und Abwicklung gemeinsamer, mehrfacher oder kombinierter 
Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Übergangs einer Forde-
rung gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Schäden 
zwischen mehreren Versicherern über bestehende Teilungs- und Re-
gressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse 
des Betroffenen dem entgegen steht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

*  Die AachenMünchener Lebensversicherung AG beteiligt sich derzeit 
nicht am HIS.
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Art. 17 Datenübermittlung an Rückversicherer

(1) Um jederzeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Versiche-
rungsverhältnissen in der Lage zu sein, geben Unternehmen einen 
Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsverträgen an Rückversicherer 
weiter. Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fällen 
diese Rückversicherer ihrerseits weiterer Rückversicherer. Zur ord-
nungsgemäßen Begründung, Durchführung oder Beendigung des 
Rückversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder – soweit 
dies für die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudony-
misierter Form Daten aus dem Versicherungsantrag oder -verhältnis, 
insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Höhe des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschläge 
weitergegeben.

(2) Personenbezogene Daten erhalten die Rückversicherer nur, soweit 
dies erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein 
überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Betroffenen dem ent-
gegensteht. Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des  konkreten 
Rückversicherungsverhältnisses die Übermittlung personenbezo-
gener Daten an Rückversicherer aus folgenden Gründen erfolgt:

1. Die Rückversicherer führen z. B. bei hohen Vertragssummen oder 
bei einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risiko-
prüfung und die Leistungsprüfung durch.

2. Die Rückversicherer unterstützen die Unternehmen bei der 
 Risiko- und Schadenbeurteilung sowie bei der Bewertung von 
Verfahrensabläufen.

3. Die Rückversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der 
Rückversicherungsverträge einschließlich der Prüfung, ob und 
in welcher Höhe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind 
(Kumulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen über den 
Bestand der unter die Rückversicherung fallenden Verträge.

4. Die Risiko- und Leistungsprüfung durch den Erstversicherer wird 
von den Rückversicherern stichprobenartig kontrolliert zur Prü-
fung ihrer Leistungspflicht gegenüber dem Erstversicherer.

(3) Die Unternehmen vereinbaren mit den Rückversicherern, dass 
personenbezogene Daten von diesen nur zu den in Absatz 2 ge-
nannten Zwecken verwendet werden. Soweit die Unternehmen einer 
Verschwiegenheitspflicht gemäß § 203 Strafgesetzbuch (StGB) unter-
liegen, verpflichten sie die Rückversicherer hinsichtlich der Daten, die 
sie nach Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere 
Rückversicherer sowie Stellen, die für sie tätig sind, zur Verschwie-
genheit zu verpflichten.

(4) Besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Ge-
sundheitsdaten, erhalten die Rückversicherer nur, wenn die Voraus-
setzungen des Artikels 6 erfüllt sind.

VI.  VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FÜR 
VERTRIEBSZWECKE UND ZUR MARKT- UND MEINUNGS-
FORSCHUNG

Art. 18 Verwendung von Daten für Zwecke der Werbung

Personenbezogene Daten werden für Zwecke der Werbung nur auf 
der Grundlage von § 28 Abs. 3 bis 4 BDSG und unter Beachtung von 
§ 7 UWG erhoben, verarbeitet und genutzt.

Art. 19 Markt- und Meinungsforschung

(1) Die Unternehmen führen Markt- und Meinungsforschung unter 
besonderer Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Be-
troffenen durch.

(2) Soweit die Unternehmen andere Stellen mit der Markt- und Mei-
nungsforschung beauftragen, ist die empfangende Stelle unter Nach-
weis der Einhaltung der Datenschutzstandards auszuwählen. Vor der 
Datenweitergabe sind die Einzelheiten des Forschungsvorhabens ver-
traglich nach den Vorgaben des Artikel 21 oder 22 zu regeln. Dabei ist 
insbesondere festzulegen:

a) dass die übermittelten und zusätzlich erhobenen Daten frühest-
möglich anonymisiert werden, 

b) dass die Auswertung der Daten sowie die Übermittlung der Er-
gebnisse der Markt- und Meinungsforschung an die  Unternehmen 
ausschließlich in anonymisierter Form erfolgen.

(3) Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum 
Zweck der Markt- und Meinungsforschung verarbeiten oder nutzen, 
werden die Daten frühestmöglich anonymisiert. Die Ergebnisse wer-
den ausschließlich in anonymisierter Form gespeichert oder genutzt. 

(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsforschung geschäft-
liche Handlungen vorgenommen werden, die als Werbung zu werten 
sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzför-
dernde Äußerungen erfolgen, richtet sich die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten dafür nach den in Artikel 18 
getroffenen Regelungen.

Art. 20 Datenübermittlung an selbstständige Vermittler

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den betreuen-
den Vermittler nur, soweit es zur bedarfsgerechten Vorbereitung oder Be-
arbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder zur ordnungsge-
mäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten der Betroffenen 
erforderlich ist. Die Vermittler werden auf ihre  besonderen Verschwiegen-
heitspflichten wie das Berufs- oder Datengeheimnis hingewiesen.

(2) Vor der erstmaligen Übermittlung personenbezogener Daten an 
 einen Versicherungsvertreter oder im Falle eines Wechsels vom be-
treuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versicherungsver-
treter informiert das Unternehmen die Versicherten oder Antragsteller 
vorbehaltlich der Regelung des Absatz 3 vor der Übermittlung ihrer 
personenbezogenen Daten über den bevorstehenden Datentransfer, 
die Identität (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr 
Widerspruchsrecht. Eine Information durch den bisherigen Versiche-
rungsvertreter steht einer Information durch das Unternehmen gleich. 
Im Falle eines Widerspruchs findet die Datenübermittlung grundsätzlich 
nicht statt. In diesem Fall wird die Betreuung durch einen anderen Versi-
cherungsvertreter oder das Unternehmen selbst angeboten.

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgemäße 
Betreuung der Versicherten im Einzelfall oder wegen des unerwar-
teten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhältnisse 
gefährdet ist.

(4) Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern 
dürfen an einen Versicherungsmakler übermittelt werden, wenn  diese 
dem Makler eine Maklervollmacht erteilt haben. Für den Fall des 
Wechsels des Maklers gilt Absatz 2 entsprechend.

(5) Eine Übermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unternehmen 
an den betreuenden Vermittler erfolgt grundsätzlich nicht, es sei denn, 
es liegt eine Einwilligung der Betroffenen vor. Gesetzliche Übermitt-
lungsbefugnisse bleiben hiervon unberührt.

VII.  DATENVERARBEITUNG IM AUFTRAG UND FUNKTIONS-
ÜBERTRAGUNG

Art. 21  Pflichten bei der Datenerhebung und -verarbeitung im 
Auftrag

(1) Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemäß 
§ 11 BDSG im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen lässt (z. B. 
Elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von Ein-
gangspost, Adressverwaltung, Schaden- und Leistungsbearbeitung 
ohne selbstständigen Entscheidungsspielraum, Sicherstellung der 
korrekten Verbuchung von Zahlungseingängen, Zahlungsausgang, 
Inkasso ohne selbstständigen Forderungseinzug, Entsorgung von 
Dokumenten) wird der Auftragnehmer mindestens gemäß § 11 Abs. 2 
BDSG vertraglich verpflichtet. Es wird nur ein solcher Auftragnehmer 
ausgewählt, der alle für die Verarbeitung notwendigen technischen 
und organisatorischen Anforderungen und Sicherheitsvorkehrungen 
durch geeignete Maßnahmen gewährleistet. Das Unternehmen über-
zeugt sich vor Auftragserteilung und sodann regelmäßig von der Ein-
haltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen und dokumentiert die Ergebnisse. 

(2) Jede Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung ist nur im Rah-
men der Weisungen des Unternehmens zulässig. Vertragsklauseln 
sollen den Beauftragten für den Datenschutz vorgelegt werden, die 
bei Bedarf beratend mitwirken.

(3) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Auftragnehmer bereit. 
Ist die systematische automatisierte Verarbeitung personenbezogener 
Daten nicht Hauptgegenstand des Auftrags, können die Auftragsda-
tenverarbeiter in Kategorien zusammengefasst werden unter Bezeich-
nung ihrer Aufgabe. Dies gilt auch für Auftragnehmer, die nur einmalig 
tätig werden. Die Liste wird in geeigneter Form bekannt gegeben. 
Werden personenbezogene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind 
sie grundsätzlich bei Erhebung über die Liste zu unterrichten.

Art. 22 Funktionsübertragung an Dienstleister

(1) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an  Dienstleister 
zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung erfolgt, soweit dies 
für die Zweckbestimmung des Versicherungsverhältnisses mit den 
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 Betroffenen erforderlich ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sach-
verständige mit der Begutachtung eines Versicherungsfalls beauftragt 
sind oder wenn Dienstleister zur Ausführung der vertraglich verein-
barten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung beinhalten, 
eingeschaltet werden (sog. Assistance).

(2) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister 
zur eigenverantwortlichen Erfüllung von Datenverarbeitungs- oder 
sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen, wenn dies zur Wahrung 
der berechtigten Interessen des Unternehmens erforderlich ist und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutz-
würdiges Interesse des Betroffenen dem entgegen steht. Das kann 
z. B. der Fall sein, wenn Dienstleister Aufgaben übernehmen, die der 
Geschäftsabwicklung des Unternehmens dienen, wie beispielsweise 
die Risikoprüfung, Schaden- und Leistungsbearbeitung, Inkasso mit 
selbständigem Forderungseinzug oder die Bearbeitung von Rechts-
fällen und die Voraussetzungen der Absätze 4 bis 7 erfüllt sind.

(3) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister 
nach Absatz 1 und 2 unterbleibt, soweit der Betroffene dieser wider-
spricht und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen Situation das 
Interesse des übermittelnden Unternehmens überwiegt. Die Betrof-
fenen werden in geeigneter Weise darauf hingewiesen.

(4) Das Unternehmen schließt mit den Dienstleistern, die in seinem In-
teresse tätig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens 
folgende Punkte enthalten muss: 

– Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters; 

– Sicherstellung, dass die übermittelten Daten nur im Rahmen der 
vereinbarten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt werden; 

– Gewährleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstan-
dards, der diesen Verhaltensregeln entspricht; 

– Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskünf-
te zu erteilen, die zur Erfüllung einer beim Unternehmen verblei-
benden Auskunftspflicht erforderlich sind oder dem Betroffenen 
direkt Auskunft zu erteilen. 

Diese Aufgabenauslagerungen werden im Verfahrensverzeichnis ab-
gebildet.

(5) Unternehmen und Dienstleister vereinbaren zusätzlich, dass Betrof-
fene, welche durch die Übermittlung ihrer Daten an den  Dienstleister 
oder die Verarbeitung ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten 
haben, berechtigt sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlan-
gen. Vorrangig tritt gegenüber den Betroffenen das Unternehmen für 
den Ersatz des Schadens ein. Die Parteien vereinbaren, dass sie ge-
samtschuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden 
können, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen für den erlittenen 
Schaden verantwortlich ist.

(6) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Dienstleister bereit, 
an die Aufgaben im Wesentlichen übertragen werden. Ist die systema-
tische automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht 
Hauptgegenstand des Vertrages können die Dienstleister in Katego-
rien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. Dies 
gilt auch für Stellen, die nur einmalig tätig werden. Die Liste wird in 
geeigneter Form bekannt gegeben. Werden personenbezogene  Daten 
bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundsätzlich bei Erhebung 
über die Liste zu unterrichten.

(7) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Auskunftsrechte der Be-
troffenen gemäß Artikel 23 durch die Einschaltung des Dienstleisters 
nicht geschmälert werden.

(8) Besondere Arten personenbezogener Daten dürfen in diesem 
Rahmen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn die 
Betroffenen eingewilligt haben oder die Voraussetzungen des Arti-
kels 6 Absatz 2 vorliegen. Soweit die Unternehmen einer Verschwie-
genheitspflicht gemäß § 203 StGB unterliegen, verpflichten sie die 
Dienstleister hinsichtlich der Daten, die sie nach den Absätzen 1 und 2 
erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Dienstleister sowie 
Stellen, die für sie tätig sind, zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

VIII. RECHTE DER BETROFFENEN 

Art. 23 Auskunftsanspruch

(1) Betroffene können schriftlich, telefonisch, mit Faxgerät oder elek-
tronischer Post Auskunft über die beim Unternehmen über sie ge-
speicherten Daten verlangen. Ihnen wird dann entsprechend ihrer 
Anfrage Auskunft darüber erteilt, welche personenbezogenen Daten 

welcher Herkunft über sie zu welchen Zwecken beim Unternehmen 
gespeichert sind. Im Falle einer (geplanten) Übermittlung wird den 
Betroffenen auch über die Dritten oder die Kategorien von Dritten, an 
die seine Daten übermittelt werden (sollen), Auskunft erteilt.

(2) Eine Auskunft kann nur unterbleiben, wenn sie die Geschäfts-
zwecke des Unternehmens erheblich gefährden würde, insbesondere 
wenn aufgrund besonderer Umstände ein überwiegendes Interesse 
an der Wahrung eines Geschäftsgeheimnisses besteht, es sei denn, 
dass das Interesse an der Auskunft die Gefährdung überwiegt oder 
wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, 
insbesondere wegen des überwiegenden rechtlichen Interesses eines 
Dritten, geheim gehalten werden müssen.

(3) Im Falle einer Rückversicherung (Artikel 17) oder einer Funktions-
übertragung an Dienstleister (Artikel 22) nimmt das Unternehmen 
die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch alle Auskünfte, zu 
denen der Rückversicherer bzw. Dienstleister verpflichtet ist oder es 
stellt die Auskunftserteilung durch diesen sicher.

Art. 24 Ansprüche auf Berichtigung, Löschung und Sperrung

(1) Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als 
unrichtig oder unvollständig, werden diese berichtigt.

(2) Personenbezogene Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn 
die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an unzulässig war, die 
Verarbeitung oder Nutzung sich aufgrund nachträglich eingetretener 
Umstände als unzulässig erweist oder die Kenntnis der Daten für die 
verantwortliche Stelle zur Erfüllung des Zwecks der Verarbeitung oder 
Nutzung nicht mehr erforderlich ist.

(3) Die Prüfung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer Lö-
schung nach Absatz 2 erfolgt in regelmäßigen Abständen, mindestens 
einmal jährlich.

(4) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit der Lö-
schung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewah-
rungspflichten entgegenstehen, Grund zu der Annahme besteht, 
dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
beeinträchtigt würden oder die Löschung wegen der besonderen Art 
der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
möglich ist. Personenbezogene Daten werden ferner gesperrt, soweit 
ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder ihre 
Richtigkeit noch ihre Unrichtigkeit feststellen lässt.

(5) Das Unternehmen benachrichtigt empfangende Stellen, insbeson-
dere Rückversicherer und Versicherungsvertreter über eine erforder-
liche Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten.

(6) Soweit die Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten auf-
grund eines Antrags der Betroffenen erfolgte, werden diese nach der 
Ausführung hierüber unterrichtet.

IX. EINHALTUNG UND KONTROLLE 

Art. 25 Verantwortlichkeit

(1) Die Unternehmen gewährleisten als verantwortliche Stellen, dass 
die Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit be-
achtet werden.

(2) Beschäftigte, die mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten betraut sind, werden auf das Datenge-
heimnis gemäß § 5 BDSG verpflichtet. Sie  werden darüber unter-
richtet, dass Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften 
auch als Ordnungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt 
werden und Schadensersatzansprüche nach sich ziehen können. 
Verletzungen datenschutzrechtlicher Vorschriften, für die einzelne 
Beschäftigte verantwortlich gemacht werden können, können ent-
sprechend dem jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sank-
tionen nach sich ziehen.

(3) Die Verpflichtung der Beschäftigten auf das Datengeheimnis gilt 
auch über das Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1) Auf Anfrage werden die Angaben über die eingesetzten automa-
tisierten Datenverarbeitungsverfahren zugänglich gemacht, die der 
Meldepflicht an die betrieblichen Beauftragten für den Datenschutz 
unterliegen und bei diesen im Verfahrensverzeichnis gespeichert sind 
(§ 4e Satz 1 Nr. 1 bis 8 BDSG).

(2) Informationen nach Absatz 1 sowie Informationen über datenverar-
beitende Stellen, eingesetzte Datenverarbeitungsverfahren oder den 
Beitritt zu diesen Verhaltensregeln, die in geeigneter Form bekannt 
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zu geben sind (Artikel 9 Absatz 5, Artikel 21 Absatz 3, Artikel 22 Ab-
satz 6, Artikel 27 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 30 
Absatz 1), werden im Internet veröffentlicht; in jedem Fall werden sie 
auf  An frage in Schriftform (Briefpost) oder einer der Anfrage entspre-
chenden Textform (Telefax, elektronische Post) zugesandt. Artikel 23 
Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.

Art. 27 Beauftragte für den Datenschutz

(1) Jedes Unternehmen benennt entsprechend den Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes einen Beauftragten für den Datenschutz 
als weisungsunabhängiges Organ, welches auf die Einhaltung der an-
wendbaren nationalen und internationalen Datenschutzvorschriften 
sowie dieser Verhaltensregeln hinwirkt. Das Unternehmen trägt der 
Unabhängigkeit vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten überwachen die ordnungsgemäße Anwendung 
der im Unternehmen eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme 
und werden zu diesem Zweck vor der Einrichtung oder nicht nur 
unbedeutenden Veränderung eines Verfahrens zur automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig unterrichtet und 
wirken hieran beratend mit.

(3) Dazu können sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unternehmens-
leitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Datenschutz-
maßnahmen veranlassen. Insoweit haben sie ungehindertes Kontroll-
recht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten für den Datenschutz machen die bei der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten tätigen 
Personen durch geeignete Maßnahmen mit den jeweiligen  besonderen 
Erfordernissen des Datenschutzes vertraut.

(5) Daneben können sich alle Betroffenen jederzeit mit Anregungen, 
Anfragen, Auskunftsersuchen oder Beschwerden im Zusammenhang 
mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit auch an die 
Beauftragten für den Datenschutz wenden. Anfragen, Ersuchen und 
Beschwerden werden vertraulich behandelt. Die für die Kontaktaufnah-
me erforderlichen Daten werden in geeigneter Form bekannt gegeben.

(6) Die für den Datenschutz verantwortlichen Geschäftsführungen der 
Unternehmen unterstützen die Beauftragten für den Datenschutz bei 
der Ausübung ihrer Tätigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauensvoll 
zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und in-
ternationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln zu 
gewährleisten. Die Datenschutzbeauftragten können sich dazu jeder-
zeit mit der jeweils zuständigen datenschutzrechtlichen Aufsichtsbe-
hörde vertrauensvoll beraten.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei Verstößen

(1) Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder 
sonstigen Betroffenen wegen Verstößen gegen datenschutzrechtliche 
Regelungen sowie diese Verhaltensregeln zeitnah bearbeiten und in-
nerhalb einer Frist von 14 Tagen beantworten oder einen Zwischen-
bescheid geben. Die für die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten 
werden in geeigneter Form bekannt gegeben. Kann der verantwort-
liche Fachbereich nicht zeitnah Abhilfe schaffen, hat er sich umge-
hend an den Beauftragten für den Datenschutz zu wenden.

(2) Die Geschäftsführungen der Unternehmen werden bei begründe-
ten Beschwerden so schnell wie möglich Abhilfe schaffen.

(3) Sollte dies einmal nicht der Fall sein, können sich die Beauftragten 
für den Datenschutz an die zuständige Aufsichtsbehörde für den Da-
tenschutz wenden. Sie teilen dies den Betroffenen unter Benennung 
der zuständigen Aufsichtsbehörde mit.

Art. 29  Information bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von 
Daten durch Dritte

(1) Falls personenbezogene Daten unter den Voraussetzungen von 
Absatz 2 unrechtmäßig übermittelt worden oder Dritten unrechtmäßig 
zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unternehmen unverzüglich 

die zuständige Aufsichtsbehörde. Die Betroffenen werden benach-
richtigt, sobald angemessene Maßnahmen zur Sicherung der Daten 
ergriffen worden oder nicht unverzüglich erfolgt sind und die Straf-
verfolgung nicht mehr gefährdet wird. Würde eine Benachrichtigung 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der 
betroffenen Fälle oder wenn eine Feststellung der Betroffenen nicht in 
vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand möglich 
ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Öffentlichkeit.

(2) Die Benachrichtigung erfolgt, wenn die personenbezogenen Daten 

a) einem Berufsgeheimnis unterliegen, insbesondere Daten eines 
Unternehmens der Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherung, 
die nach § 203 StGB geschützt sind,

b) besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Ge-
sundheitsdaten, sind,

c) sich auf strafbare Handlungen, z. B. des Versicherungsbetruges, 
oder Ordnungswidrigkeiten, z. B. nach Maßgabe des Straßen-
verkehrsgesetzes, oder einen entsprechenden Verdacht beziehen 
oder

d) Bank oder Kreditkartenkonten

betreffen und schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte 
oder schutzwürdigen Interessen der Betroffenen drohen. Davon ist in 
der Regel auszugehen, wenn diesen Vermögensschäden oder nicht 
unerhebliche soziale Nachteile drohen.

(3) Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsdatenverarbeiter nach 
§ 11 BDSG, sie unverzüglich über Vorfälle nach den Absätzen 1 und 
2 bei diesen zu unterrichten.

(4) Die Unternehmen erstellen ein Konzept für den Umgang mit Vor-
fällen nach den Absätzen 1 und 2. Sie stellen sicher, dass diese der 
Geschäftsleitung sowie dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
zur Kenntnis gelangen.

X. FORMALIA

Art. 30 Beitrittserfordernis und Übergangsvorschriften

(1) Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind, 
verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts. 
Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in ge-
eigneter Form bekannt gegeben.

(2) Soweit zur Einhaltung dieser Verhaltensregeln technische Ände-
rungen der Datenverarbeitungsverfahren in den Unternehmen er-
forderlich sind, legen die Unternehmen der zuständigen Aufsichts-
behörde innerhalb eines Jahres nach Beitritt einen Zeitplan für die 
Umsetzung vor und melden die Fertigstellung nach Abschluss der 
technischen Umsetzung bis zum Ende des zweiten Kalenderjahres 
nach dem Beitrittsjahr.

(3) Versicherungsnehmer, deren Verträge vor dem Beitritt des Unter-
nehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden über 
das Inkrafttreten dieser Verhaltensregeln über den Internetauftritt des 
Unternehmens sowie spätestens mit der nächsten Vertragspost in 
Textform informiert.

Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt be-
treffenden Rechtsänderung in Bezug auf diese, spätestens aber fünf 
Jahre nach dem Abschluss der Überprüfung gemäß § 38 a Absatz 2 
BDSG insgesamt evaluiert.


	Inhaltsverzeichnis
	Register Luftfahrt-Produkt- und Obhutshaftpflichtversicherung
	Luftfahrt Produkt-Haftpflichtversicherungs-Bedingungen(LPHB 2009)

	Register Erweiterte Luftfahrt-Produkthaftpflichtversicherung
	Erweiterte Luftfahrt-Produkt-Haftpflichtversicherungs-Bedingungen (LePHB 2014)

	Register Allgemeine Informationen
	Kundeninformationen
	Datenschutzhinweise
	Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)




